
Fortgesetzte Sammlung 
aller 

bisherigen Schriften, 
welche durch die 

auf dem ordentlich'n Landtage den zc>. August 179° 

gebrachte 

vorläufige Darstellung der bürgerlichen Gerechtsame 

veranlasset worden. 

C 

Mitau, 

gedruckt bey dem Hochfürsil. Hvfbuchdrucker I. F. Steffenhagen^ 



Nro. i. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

ie Herzen unserer Mitbrüder, der Künstler und sämtlichen Aemter der 
Prcfessionisten, sind besonders mit kindlicher Ehrfurcht und Dank 

erfüllt, über die jandeSvaterliche Huld Ew. Hochfurstl. Durchl., mit der 
Höchsidieselben unsere unterthanigstgehoisamste Bitte erhöret haben: die Be-
schwenden der sämtlichen Bürgerschaft gnadigst aufnehmen zu wollen, und 
durch Landesherrliche Macht und Weisheit die gegründeten Ursachen dersel-
den weit von uns zu entfernen. Um den Vortrag unfercr allgemeinen und be-
sondern Beschwerden zur gemeinschaftlichen Deliberation zu bringen, haben 
Ew. Hochsürstl. Durchl. gnadigst geruhet, die sämtlichen Städte dieser 
Herzogtümer, auf deren unterthä nigstgehorsamstes Gesuch, zugegenwar-
tigern Landtage zu konvociren, wofür auch wir Unterzeichnete, unserer 
SeitS, und im Namen aller Mitbrüder unseres Standes, unsere ehr-
furchtsvolleste Danksagung hiemit abzustatten- nicht ermangeln wollen. 
Allein, Durchlauchtigster Fürst und Herr! wir befinden uns bey diesem 
Fall in keiner ganz geringen Verlegenheit, und wir sind in vielem Betracht 
denen irrenden Schaafen gleich, die keinen Hirten haben. Auf einer Seite 
bezweifeln wir nicht, daß die vorlaufige Darstellung der Hauptantrage die 
Gerechtsame des bürgerlichen Standes betreffend, die von unfern Mitbür-
gern, denen Repräsentanten der Kaufmannschaft, ist bewerkstelliget wor­
den, viel Gutes in sich enthalten mag; auf der andern Seite aber können 
wir doch noch nicht mit überzeugender Gewißheit bestimmen, ob dies etwan-
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nige Gute in einer fclcfren genauen Verbindung mit denen Beschwerden der 
Künstler und Aemter stehet, daß denselben dadurch in gerader Linie abge-
Holsen werden möchte, oder ob nicht vielleicht diese Abhelfung dadurch nur 
weiter aus unserm Gesichtskreise entfernt werden könnte. — So schweben 
wir noch zwischen jener Hosnung und zwischen der Furcht, die Wiederher-
stellung des Wohlstandes der Aemter und Künstler zu verfehlen, von de-
nen wir mit so vielem Nachdruck bevollmächtiget worden )md. Es haben 
sich auch mancherlei) unvorhergesehene Hindernisse ereignet, die uns auijer 
Stand setzen, unsere präzise Bestimmung zu denen vorläufigen Hauptan-
tragen sogleich geben zu tonnen. Zu diesen Hindernisten könnten wir nicht 
allein zu unserer Entschuldigung, die Schwierigkeit der Vereinigung so ver-
schiedener Gemüther, die Verspätung der eingebrachten Beschwerden, die 
ausserordentliche Kürze der Zeit anführen, die wir zur Ueberlegung der nicht 
von uns bewerkstelligten vorläufigen Hauptanträge übrig hatten, ehe diesel-
ben unterlegt wurden; sondern noch eine Menge anderer Gründe darstellen, 
die wir der Kürze der Zeit und anderer nicht unerheblichen Ursachen wegen, 
mir Stillschweigen vor jetzo übergehen. Indessen gehet unsere gegenwartige 
untenhänigstgehorsamste Deklaration dahin, daß wir uns verbindlich 
machen, binnen einer Frist von elwa 14 Tagen bis 3 Wochen eine Gene­
raldeduktion der sämtlichen Beschwerden unserer Künstler und Aemter bei)? 
zubringen, welche sodann mit den vorläufigen Hauptantragen verglichen, 
und aus dieser Vergleichung entschieden werden kann, ob die angebrachten 
Hauptautrage zureichende Mittel in sich fasten, wodurch der Wohlstand 
der samtlichen Aemter, und Abhelfung dei selben Beschwerden, wozu wir 
nur bevollmächtigt sind, bewirket werden kann oder nicht? Von dieser vor-
hergegangenen Prüfung wird also unsere Bestimmung, mit oder ohne alle 
Einschränkung, erst abhängen. Bis dahin wir uns Kraft dieses feyerlich 
«Üer unserer Rechte und zu machenden Einsprüche bewahren, stillschweigend 
nichts eingewilligt haben wollen, indem wir unfern Aemtern und Nach-
kommen, so wichtiger Verl; a ndlun gen wegen, verantwortlich seyn 
müssen, und weder das Zutrauen, (dessen sie uns gewürdiget haben, mit 
aller Treue nur für das gemeinschaftliche Wohl zu streben) verletzen, noch 
die Vollmachten überschreiten können, welche unsere Grenzen bestimmen. 

Wir tragen zum Schluß noch unterthänigstgehorsamst an, daß die 
van uns begehrte Frist zur Darstellung der samtlichen Beschwerden, die 
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noch, wie ein Chaos, in einander liegen, nicht ollem als ein nothwendi-
geö Bedürfniß anerkannt werden mag, sondern Ew. Hochsürsts. Durchl. 
auch noch gnädigst geruhen mögen, diese unsere gegenwärtige unterthänigst-
gehorsamste Deklaration, Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, 
zu deren Wissenschaft, huldreichst kommuniciren zu lassen. In gebühren­
der Devotion ersterben wir 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht 
unterthanigstgehorsamste 

Jl)hann Adam Blase, StadtSältermann. 

Heinrich Adolph Etzel. 
Johann Friedrich Braunschweig. 
Ulrich Ewald Stegemann. 
Hermann Christoph Stieff. 
George Samuel Schmit. 

Prod. den i. September 1790., 
Hed)sürstl. Kanzeley. 

Nro. 2. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

die bisherigen Zusammenkünfte, welche von uns unterzeichneten Re-
Präsentanten der Künstler und Professioni sten mit denen Repräsentanten der 
Kaufmannschaft gehalten worden sind, den Endzweck hatten: die so lange 
unterdrückte gemeinschaftliche Wohlfahrt der jomflidjen Bürgerschaft wieder 
herzustellen, und auch besonders die Ursachen des Verfalls der Künstler 

und 
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und Professionisten hervor zu suchen, reichten wir, aufausdrückliches Anhat-
ten und Genehmigung sämtlicher Aemter, beyfolgende Schrift fub Litt. A. 
in unserer Versammlung ein, und verlangten, daß die Erfüllung des ersten 
Punkts deö Titels unserer Mitauschen Stadtrechte, laut dessen Inhalt die 
Künstler und Professionisten von denen Rathöamtem nicht ausgeflossen 
worden sind, künftig beobachtet und nicht ferner ausser Acht gelassen werden 
möchte, wie solches aus angefügter Beylage ausführlicher zu ersehen Ew. 
Hochfmstl. Durchl. gnadigst geruhen werden. 

Die Repräsentanten der Kaufmannschaft schienen die Rechtmäßigkeit 
unsers Begehrens nickt zu miskennen, indessen ward doch diese Sache so 
lange ausgesetzt, bis vor etlichen Wochen in unserer Versammlung ge-
meinschaftliä) abgemacht wurde: diese beygefügte Schrift dem Magistrat 
zur Genehmigung vorzulegen, in der zuversichtlichen Erwartung, daß diese 
unsere Mitbürger, die durch unsere Wahl nur das geworden sind, was sie 
sind, uns durch ihr Exempel beleben und ein Beyfpiel geben würden, wie 
hoch sie selbst die Gesetze achten, und für deren genaueste Aufrechthaltung 
besorgt sind > wornach sie uns zu richten und alle Vorfälle des bürgerlichen 
jebens zu entscheiden pflegen. Mit dieser Voraussetzung begaben sich 
sämtliche Repräsentanten der Kaufleute und Professionisten, nebst denen 
Heyden Aeltermannern zum Magistrat, und zeigten demselben durch die 
Kommunikation der angefügten oben erwähnten Beylage das gesetzliche Ver-
langen der samtlichen Aemter der Professionisten und der Künstler an, und 
überließen es übrigens dem Willkühr des Magistrats, ttoch vorhergegange­
ner Entschuldigung: ob derselbe diese gegenwärtig beygefügte Abschrift in 
der Form, so wie selbige in der Versammlung eingegeben, geneigst anneh-
men wolle, oder nicht, weil sie nicht geradezu an Einen Edlen, Achtbaren 
und Weisen Magistrat, mit den gebräuchlichen Titeln, gerichtet wäre« 
Ein Magistrat machte dieser unterlassenen Formalien wegen nicht die ge­
ringste Schwierigkeit, sondern nahm diese Schrift mit eigener selbst ge­
wählter Hinzufügung an: daß man doch hieraus das Begehren der bürger-
lichen Professionisten würde erkennen können, und nahm zugleich vierzehn 
Tage Bedenkzeit, sich hierüber zu erklären. Nach dieser Begebenheit 
waren etwa acht Tage verflossen, als zu unserer nicht geringen Bestür­
zung und ganz unerwarteten und unverdienten Erniedrigung, der Magi­
strat durch den Kaufmann Vierhuff einem unserer Repräsentanten diese oft 

erwähnte 
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erwähnte Schrift auf öffentlicher Straße mit der Andeutung zurückgeben 
ließ,daß, da selbige nicht an den Magistrat gerichtet und die samtlichen Bür-
ger der Gewerker sich nicht unterzeichnet hätten, hierauf deshalb nicht re« 
solviret werden könne. 

Wir Professionisten, Durchlauchtigster Landesvater! find sehr tief 
gefallen. Wenn in andern Ländern, der größte Monarch der Klage des un-
terdrückten Sklaven alle Aufmerksamkeit widmet; so würdigen unsere eigene 
Mitbürger uns nicht der geringsten Erwägung. Kränkende Verachtung, 
demüthigende Erniedrigung, vertreten die Stelle des oft vergessenen Schu­
tzes derjenigen Gesehe, worauf wir nut so vielen Kosten das Bürgerrecht 
gewonnen haben. 

Sie, gnadigster Fürst! oder vielmehr Vater der unterdrückten Bür-
ger, sind unsere einzige Zuflucht. Wir haben das Recht, von Ew. Hoch-
fürstlichen Durchlaucht Hülfe zu fordern, ja wir sind sogar nach im ser in 
Eide verpflichtet, dieselbe von niemand anders zu erwarten. Wir behaup-
ten vereinigt, mit ungeheuchelter Freymüchigkeit, (welches die größte Zier-
de der Landeskindlichen Ehrfurcht ist) daß ein Fürst nur deshalb verordnet 
sey, um die Unterdrückten zu beschützen, und mit dieser vorausgesetzten Ue-
berzeugunq hoffen wir, daß Höchstdieselben geruhen werden, die Landes-
herrliche Macht zur Wiederherstellung unserer so lange gekränkten Rechte, in 
Anwendung zu bringen« 

Jedoch überlassen wir es lediglich der höchsten Weisheit Ew. Hoch-
fürstl. Durchs., welches das wirksamste Mittel sey, unsere rechtmäßigen An-
(pruche durch unterstützte Landesherrliche Autorität auszuführen; besonders 
da wir unterzeichnete Repräsentanten von allen Aemtern und Gewerkern hie-
zu speciel aufgefordert und ausdrücklich bevollmächtiget worden sind. Wir 
suchen in diesem Begehren keine Befriedigung des eitlen Stolzes, aber 
eben so weit wollen wir uns auch von der Unterjochung unserer Mitbürger 
entfernen, die eö zu seyn vergessen haben; wir suchen in diesem Begehren, 
wozu uns das Gesetz Besugniß giebt, Linderung mancherlei) Drangsale und 
ein wirksames Mittel, nicht allein viele Plackereyen in ihrer Entstehung 
zu verhindern, sondern auch zu verhüten, daß unsere Mitbürger nicht künf­
tig gar unsere Gesetzgeber werden« 

' So 
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So gerecht nun Unsere Bitte ist, so gewiß gekosten wir uns einer 

gnädigsten Resulution, wogegen wir in ehrfurchtsvoller Treue ersterben 

Ew. Hochfürstlichcn Durchlaucht 
• - iinterthiinigsigehorfamste 

Sevollmächtigte ber sämtlichen Künstler 
und Professionisten 

Johann Adanl Blase, Stadtsältermann. 

Heinrich Adolph Etzel. 
Johann Friedrich Braunschweig. 
Ulrich Ewald Stegemann. 
Hermann  ̂Christoph Stieff. 
George «amuel Schmit. 

Litt. A. 

Meine Herren! 
SBiiin eine dauerhafte Einigkeit unter uns sämtlichen Bürger» das erste 
und nächste Ziel unsers gemeinschaftlichen ErstrebenS seyn und bleiben soll; 
s o  i s t  n i c h t s  d r i n g e n d e r  u n d  n o t w e n d i g e r >  a l s  d i e  w a h r e n  U r s a c h e n  
derjenigen Zerrüttungen und eingeschlichenen Mißbrauche oder Vernachlaßi-
gung der Gesetze aufzusuchen, welche diese langstgewünschte Einigkeit seit 
vielen Jahren verhindert; statt uns zu vereinigen, weit auseinander ge-
trennt, statt und zu lieben, und wechselseitig wie Brüder uns bey allen 
Drangsalen des iebenS die Hand zu bieten, uns, so zu sagen, gegen 
einander selbst empört haben. 

Der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir uns der Erkenntniß dieser all-
gemein beglückenden Wahrheit allmalig nahern, und uns unter einander 
selbst ermuntern, die' Veranlassungen und eingeschlichenen nachtheiligen 
Gewohnheiten mancherlei) Bedrückungen und empfindlicher Erniedrigung ei­
nes Standes gegen den andern und ihre Dunkelheit hervor zu ziehen, nun 
weit von uns zu entfernen. 

Hieher 
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Hiehev gehört besonders der Fall, daß sotvohl die Künstler als mit 

samtliche Professionisten, seit vielen Jahren, von dem Amte des Raths 
gänzlich ausgeschlossen worden sind, als wenn wir nur eine Nulle in der 
bürgerlichen Gesellschaft bedeuteten, die man nach Willkühr transportiren 
k a n n ,  u n d  n u r  z u m  M u l t i p l i c i r e n  d e r  A b g a b e n  n u t z e t .  D a s  G e s e t z  
schließt uns nicht aus, und hat uns nicht für uüfahig erklärt, der Wahl der 
Rathmänner würdig zu seyn. Der erste Punkt des Titels unserer Mitau-
scheu Stadtrechte: Vom Amte des Raths, verordnet ausdrücklich, daß die 
Zwölf Rathspersonen aus der Bürgerschaft erwählet werden sollen. 
Gehören wir zur Bürgerschaft, so können wir nicht ausgeschlossen werden, 
weil das Gefetz keine Ausnahme des Standes imd der Handthierung ge­
macht hat; gehören wir nicht zur Bürgerfchaft, fo sind wir weder diesen 
Gesetzen fubordüu'rt, noch zur Entrichtung irgend einer Abgabe verpflichtet. 
Das oben angeführte'Gesetz fordert ferner zur Eigenschaft der Rathöperso-
nen, daß sie von ehrlicher Geburt und eines ehrbaren unberüchtigten Han-
dels und Wandels seyn sollen. Unser Wandel des Gebens ist eben so we­
nig berüchtigt als der Wandel der Kaufmannschaft, und unsere Handlungen 
oder Handthienmgen sind der menschlichen Gesellschaft nicht weniger nutz-
bar. Wir verarbeiten die Produkte, welche der Kaufmann liefert, und 
ohne uns würde er keinen Absatz haben. Wir sind die rechte Hand des 
Handels, welche die ausländischen Produkte iu Umlauf bringen, uud 
zum Nutzen und Bequemlichkeit eines jeden Menschen geschickt ma­
chen. Haben mir aus diesem Grunde nicht das Recht auf unsrer Seite, 
zu fordern, daß unser Stand aufhöre in den Augen des Magistrats ernie-
driget zu seyn. Wir sind alle gleich nützliche Bürger des Staats, uud 
müssen uns brüderlich die Hand bieten. Jeder Stolz und Vorzug vereitelt 
die Einigkeit und zerreißet die Bande, welche uns verknüpfen, um vielfäl-
tigen Bedrückungen widerstehen zu können. Sind wir vom Amte der 
Rathmänner ausgeschlossen, so hören mir auf freye Bürger zu seyn, uud 
sind in Sklaven verwandelt, die nach despotischem Willkühr beherrscht wer-
den, auch nicht nach den Ursachen der Befehle fragen und deren Billigkeit 
unterfucheu dürfen. — Urtheilen Sie nun, meine Herren! wie schmerz-
hast uns diese Empfindung seyn muß. 

Wir werden nicht nöthig haben zu erinnern, daß die durchs Gesetz 
gemeinschaftlich verordnete Rechte freygebohrner Bürger niemals verjähret 
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werden können, unb daß die, uns, durch die Ausschließung vom Amte 
des Raths, zugefügten vieljährigen Bedrückungen, niemals in ein ge­
wohntes Recht sich verwandeln können, fottbent vielmehr im Gegentheil 
die kraftigsten Bewegungsgründe in (ich enthalten, unsrer gerechten Be­
schwerden mit vereinigten Kräften auf das schleunigste abzuhelfen. Es 
kann uns, als fteyen Bürgern, auch nicht länger gleichgültig seyn, was 
für Personen aus imsrer ganzen Bürgerschaft zu Rathsgliedern erwählet 
werden, denen das Geschäfte oblieget, unsere Ehre und unsere Freyheit 
zu vertheidigen, unser ieben und Vermögen in allen mißlichen jagen zu 
beschulen, uuS mit weisem Rath und thätiger Hülse zu unterstützen, und 
schickliche Maaßregeln aussindig zu machen, unferm sinkenden Mitbürger 
aufzuhelfen. Zur Entrichtung dieser großen und die ganze Bürgerschaft 
beglückenden Pflichten wären ausgezeichnete Fähigkeit des Herzens und des 
Verstal,des erforderlich, die der große Gott nicht nach Stand und Geburt, 
fondern nach seiner Gnade eben sowohl unter die Künstler und Professioni­
sten , als unter die Kaufleute sparsam vertheilet hat. 

Wir wundern uns auch nicht wenig, daß man in unfern aufgeklärt 
seyn sollenden Aeiten, bey der Magistratswahl fogar noch Rücksicht auf 
den Unterschied der Religion nimmt, und die reformirten Bürger deshalb 
hieven ausschließet, weil sie Reformirfe sind. Wenn hierüber 
ein Gesetz vorhanden ist, so tragt es wahrlich die Präge der Barbarey und 
Finsternis? des Verstandes, und gereichet unserer ganzen Bürgerschaft 
mehr zur Schande als zur Ehre. Wir wünschen also mit Recht die Auf­
hebung eines folchen Gesetzes, oder die Abschaffung einer solchen entehren­
den Gewohnheit. Denn eben dadurch sind manche Männer, sowohl aus 
der Kaufmannschaft als auch aus den Professionisten, von den Rathsäm­
tern entfernt worden, die das Vertrauen der Bürgerschaft und deren Hoch-
net)hm5 sich durch ihr Herz uud Verstand erworben haben, und andere 
sind an deren Stelle gesetzt. Wenn wir nun die Abschaffung dieser Übeln 
Gewohnheit begehren, so begehren wir nichts anders, als das gemein-
schaftliche Wohl und die engere Vereinigung der Bürgerschaft. — Dadurch 
ferner, daß die Künstler und Professionisten von den Rathsamtern ganz-
k i c h  a u s g e s c h l o s s e n  w o r d e n  s i n d ,  o b g l e i c h  m a n  k e i n  G e s e t z  v o r z e i g e n  
kann,, welches bieAusschließung ausdrücklich bestimmt, ha­
ben sich manche Unordnungen eingeschlichen. Von dem Amtsgerichte, nw 
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selbst nur nach unfern Schrägen und Handwerksgebräuchen entschieden wird, 
könnet, Männer unsrer Zünfte nicht ausgefchlossn weiden, ohne das gerech-
te Mietraum unserer Rech: suchenden Mitbürger zu erregen. 

Alle übrige nachteilige Folgen, welche aus der Geringschätzung der 
Künstler und Proftsstonisten, und durch deren Entfernung von dem Raths-
amte entstanden sind, mag der Stand der Aeltesten deutlicher auseinander 
setzen. Wir begnügen uns damit, unsre Hauptbeschwerde vorgebracht zu 
haben, und bitten Sie, meine Herren, die vorgetragene Gründe in Uebir* 
legung zu nehmen, und mit gemeinschaftlichen Kräften alle Hindernisse aus 
dem Wege zu räumen, welche der allgemeinen Einigkeit der gefammten 
Bürgerschaft entgegen stehen. 

Kro. 3. 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Liestand, 
zu Kurland und Semgallen, auch in Schlesien zu Sa-

gan Herzog, und Freyer Standesherr zu War-
tenberg, Bralin und Goschütz ic. K. 

Lltiferii gnädige» Gruß zuvor! Ehrsame Lieb« Getreue! Indem Wir 
Euch die gegenberichtliche Eingabe E. Edlen, Achtbaren und Weisen Ma-
gistrats der Stadt Mitau hieneben zufertigen lassen; so befehlen Wir Euch 
zugleich hiedurch Gnädigst, daß, falls dagegen annoch etwas zu Recht 
Erheblicl)es beyzubriugen wäre, Ihr Uns solches zur fernem Verfügung 
des fordersiunsten unterleget. Daran geschieht Unser gnadiger Wislf» 
Gegeben zu Mitau den -Ssten October 1790, 

A u f  G n ä d i g s t e n  B e f e h l .  

Ernst Johann Taube, 
jandhofmeister» 

Otto Hermann von der Howen, 
Oberburggraf. 

B - Ab 
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Ab Extra. 

Den Ehrsamen Unfern Lieben Getreue«: Aelker-
mann, Aeltesten und sämtlichen Mitgliedern 
einer löblichen Bürgerschaft der Bewerte zu 
Mitau. 

Vwtt). Hochfürstl. Durchlaucht statten mir den unterthänigstgehorsam-
sten Dank ab, daß Höchstdteselben uns die von den hiesigen Handmer-
kern den 2 z sten August dieses Jahres zur Hochsi'irstl. Kanzeley gegebene, 
und uns mittelst höchsten Befehls vom 2 6sten desselben Monats und 
Jahres, zugeschickte untertänigste Supplike zukommen, und uns darüber 
mit unserm Gegenbericht zn hören gnädigst geruhen motten« 

Zu bedauren ist es, daß die hiesigen Handwerker, ohnerachtet der, 
seit wenigen Jahren, oft wiederholten, aber jedesmal mislungenen Ver-
fuche, die alten Rechte des Magistrats zu schmälern, sich nicht endlich ein-
mal eines besseren belehren lassen motten. 

Was sie in ihrer untertänigsten Vorstellung beybringen laßen, 
solches könnte den mohlhergebrachten Rechten und Befugnissen des Magi-
stratS um so romiger eine veränderliche Gestalt geben, als die Gegen.-
feitige Behauptungen bkos auf Unwahrheiten und willkührliche Vorausse­
tzungen beruhen. * * 

Denn einmal sind die Zusammenkünfte der Kaufmannschaft mit den 
Gewerkern mir in der Absicht vom Magistrat bernilliget morden, daß 
sie ihre gegenseitige Beschwerden untersuchen, solche zu heben, und zur 
wechselseitigen Zufriedenheit sich darüber zu einigen suchen sollten. Nicht 
lange draus, übergaben die Repräsentanten dem Magistrat, die in iy-
re: Supplike angeführte Beylage fub Litt. A. mit der Anfrage, ob der 

Nro. 4. 

Durchlauchtigster Herzog, 

selb-



selbe tiefe Schrift in ter Form, wie felbige abgefaßt wäre, annehmen 
wolle, ober nicht, weil sie nicht mit tem gehörigen Titel versehen wa-
re. Der Magistrat nahm tiefe Schrift, ohne tie geringste Schwierigkeit, 
in Ansehung tes leeren unb nichts in Necessu Habenben Titels, entgegen, 
unb ber wortführenbe Bürgermeister gab ihnen bie nachtrückliche Wei­
fung, sich nicht bey Nebenbinge, bie auf ba6 wahre Wohl ber Bürger 
keinen Einfluß hatten, aufzuhalten, mit ber Anzeige, baß ber Magistrat 
sich nach 14 Tage über tas Anverlangen ber Hanbwerker erklaren würbe. 
Noch vor Ablauf ber 14 Tage, gab ber Magistrat bie Schrift qur. 
bem hiesigen Kaufmann Vierhuff als Repräfentanten, auf tem Rath-
Haufe in ter öffentlichen Sihung zurück, mit ter Erklärung, taß, ta 
tie Gewerke sich in ftlbiger nicht namentlich unterzeichnet hatten, unt es 
bekannt wäre, taß ein großer Theil terfelben ihre Einwilligung bazu 'nicht 
gegeben, barauf, ehe unb bevor sie von beti wirklichen Teilnehmern na­
mentlich muerfchrieben worben, weber reflektiret, noch etwas Gewisses 
festgefetzet werben könnte. Ob nun ber Kaufmann Vierhuff ihnen biefe 
Schrift auf öffentlicher Straße, mit einer gewissen Verachtung, zu ihrer 
nicht geringen Bestürzung unb ganz unerwarteten Erniebrignnq, zurückge­
geben, lasten wir bahin gestellet feyn, weil uns folches ganzlich unbekannt 
ist, unb uns nicht imputiret werben kann; fo viel ist uns aber burch ben 
Ehrfamen Vierhuff bekannt worben, baß er sich zu bem Ehrsamen Eßel, 
Stabtältesten unb Fleischern, begeben wollen, auf bem Hingange aber 
ben Ehrfamen Stieff, Stabtältesten unb Kupferfcbmibt, begegnet, bem-
felben feinen erhaltenen Auftrag angezeiget, unb ihm vorgeschlagen, ob er 
es nicht statt ftiner übernehmen wolle; besagte Schrift feinen Mitreprafen-
tanten einzuhanbiqen, unb ihnen bas Begehren bes Magistrats bekannt 
zu machen; baß Ehrfcuner Stieff sich hiezu willig bezeiget unb bie Schrift 
auch von ihm ab - unt zu sich genommen habe. Wenn bie fu p p I i Pa n tischen 
Gewerke vorgeben, als wäre in bem ersten Punkt tes Titels unferer Mi? 
toufchen Polizey, vom Ämte bes Raths verorbnet, baß bie zwölf Raths-
pttfoncn ans ber Bürgerfchaft erwählet werben follen; fo ist tiefer Punkt 
von ihnen fehr unrichtig ausgehoben unb verstanden worben. Denn auster-
6cm, baß ber hiesige Magistrat von ber Funbation ab bis auf bie jetzigen 
Zeiten nur aus Kaufleuten bestauben, unt in tem Recht unb ungestörten 
Besiy geblieben, feine Mitglicber nur aus ter Kaufmannschaft zu wählen, 
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verordnet die hiesige Stadtpolizey mit dürren Worten, in dem Titel: Von 
Unterschied unb Standen der Bürgerscha st: "daß,^ weilen 
"in allen wohlbestelten Stadt-Regimsnten zwischen der Bürgerschaft wegen 
"des Handels und Nahrung gewisse GraduS, Stande und Unterschied ge-
"macht und gehalten werden ?c. also wollen wir solche Gradus unb Unter­

schieb in brr Mytau auch gehalten haben." Dieser Unterschieb ber Bur-
gerschaft ist auch bey ber Funbation ber Stadt noch dadurch gemacht wor­
den, daß man der Kaufmannschaft ihren eigenen Aeltermann und ihre 
Aeltesten, so wie den Handwerkern ihren Aeltermann und Aeltefren 
geordnet, in zwey Stande oder Gilden, nehmlich in die große und 
kleine Gilde gefheilet, und den Magistrat nicht aus der Bürgerschaft, 
sondern aus dem Aeltestensiande der Kaufmannschaft, oder der großen 
Gilde, gehoben. Noch in neucrn Zeiten, bey Errichtung der Bürger-
garden, da der Gewerksstand so weit gieng, daß er von keinem Unterschied 
der Stande wissen, vielmehr sich durch Gewalt unb Drohung über ben 
Kaufmannstand erheben wollte, fanben Sie, Gnäbigster Fürst unb Herr! 
nach Hochstbero Lanbesvaterlichen weisen Einsicht, für nothwenbig, in bie 
Trennung ber Kaufmannschaft von den Gewerken, zur Herstellung ber öf­
fentlichen Ruhe unb Zusriebenheit, huldreichst zu konsentiren, und der 
Kaufmannschaft besondere Vorrechte zuzugestehen. 

So wenig nun cuch die Supplikanten im Stande sind, nur einen 
Fall anzuführen, daß Handwerker irgend jemalen, nicht einmal bey der 
Fundation, wo der Mangel an tüchtigen Bürgern hier gewiß groß war, 
Rathsamter bekleidet haben, fo wenig können sie verlangen, als Beyscher 
zu dem Amtsgericht erwählt und gezogen zu werden. Fast in alten Stäb» 
ren Teutschlands bestehen die Magistrate nur aus Litteraten und Kansieute, 
und der Handwerker ist von biefer Wurde ganzlich ausgeschlossen. Nur 
in sehr großen Städten, wo die Verwaltung der bürgerlichen Justice einem 
Rath zu schwer fallt, sind zwey Magistrate, nehmlich der Ober- unb der 
Unterrath, und bieser letzte besteht aus lauter Hanbwerkern, zu welchem 
wiebernm kein jitteratns oder Kaufmann zugelassen wird. 

Was die Bewunderung der Supplikanten anlanget, daß man in 
unsern aufgeklärt seyn sollenden Zeiten, bey der Magistratswahl so­
gar noch Rücksicht auf den Unterschied der Religion nimmt, und die re-
formirte Bürger deshalb hievon ausschließt , weil sie Resormirte sind; so 

ist 
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jst diese ihre Bewunderung wiederum sehr irrig und unrecht angebracht, 
denn wir können durch noch lebende icsormirte Kaufleute beweisen, daß 
wir sie zu Stadtaltesten, um sie künftig als Rathsglieder brauchen zu können, 
bestätiget haben, aber auf ihre gegründete Vorstellungen und unablaßigeS 
Ansuchen davon wieder erlassen müssen. 

Co viel nun endlich Supplikantes mit ganz auffallenden Ausdrü­
cken von Unterdrückung, krankender Verachtung, demüthigender Ernie-
drigung, Unterjochung, Drangsalen und Plackereyen,-die sie von dem 
Magistrate ertragen müßten, und noch zu befürchten haben sollen, in 
ihrer eingegebenen unterthanigsten Supplike deklamiren; so ist doch alles 
dieses, Gnadigster Fürst und Herr, weiter nichts als ein leeres Gefchrey, 
eine falsche höchststrafbare Anschuldigung und Verlaumdung, welche 
sie mit keiner einzigen Thathandlung zu beweisen im stände sind, und 
weshalb wir, da diese Beleidigungen für uns ßchr krankend sind, alle 
uns zustehende Rechtswohlthaten, zu seiner Zeit |und an seinem Orte, 
uns heilsamst vorbehalten. Inzwischen können wir nicht unberührt lassen, 
daß ein unrichtiger Ehrgeiz und großer Uebermuth mit die Hauptursachen 
des Verfalls der mehresten hiesigen Handwerker sind. 

Denn so lange der Handwerksmann nach seiner Konwenienz leben 
kann, so lange er seinen Freveil so weit treiben darf, daß er seine Obrig-
keit, ohne Scheu, vor den Augen des ganzen Publikums beleidigen 
kann; so lange bleibt es eine unumstößliche Wahrheit, daß alle gute 
Anstalten der Polizey, der Rechtspflege, der guten Ordnung und des 
allgemeinen Wohlfeyns aufhören, und in die allergefahrlichsten Verwir­
rungen übergehen müssen. 

Aus der tiefsten Ehrfurcht für die Hoheit Ew. Hochfürstl. Durch-
laucht, und aus besonderer Delikatesse, wollen wir alles dasjenige, so 
wir über diese Materie noch wcitlauftiger sagen könnten , mit Stillschwei-
gen übergehen, und uns ganz der Huld und Gnade unsers gerechten jan-
desHerrn und Vaters, die jedem Einwohner Seines landes für die Auf« 
rechthaltung seiner Gerechtsame Bürge sind, überlassen. Und in diesem 
so gerechten Vertrauen wagen wir es, fußfclligft zu bitten, die Suppli­
kanten gnadigst und gerechtsamst dahin anzuweisen, daß sie alle und jede 
ihrer Beschwerden, die sie wider uns fuhren, und rechtfertigen zu können 
glauben, besonders diejenigen, die>sie mit den in ihrer Eingabe gebrauch-

ten 



i6 

ten Benennungen , rechtlich belegen können, speciell anzeigen und Zlifor-
dcrsi ihrer Stadtobrigkeit vorlegen sollen, damit, wenn solche wegen ih-
ter Beschaffenheit oder aus Mangel der uns gelassenen Mittel bey und von 
uns nicht für jetzt und die Zukunft ganz gehoben werden könnten, wir 
zu der Landesväterlichen Entscheidung Ew. Hochfürstl. Durchl. rekurriren 
können. ' . . 

Wir ersterben in ehrfurchtsvollester D^vot'on 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, 
Unseres Gnädigsten Fürsten und Herrn, 

unterthänigstgehorfamste 

Bürgermeister , Gerichtsvoigte und 
Rath der Hochfürstl. Kurlandi-
schen Residenzstadt Mitau. 

Prod. den 12« October 1790. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

N10. 5. 

Von Gottes Gnaden Wir PETER, in Liefland, 
- > " 

zn Kurland und Semgallen, auch in Schlesien zu Sa-
gan Herzog, und Freyer Standesherr zu War-

tenberg, Bralin imd Geschütz JC. JC. 
Unfern Gnädige» Gruß zuvor. Edle, Achtbare, auch Weise, jiebe Ge-
treue! Indem Wir Euch die fernere unterthänigste Eingabe der Ehrfa-
men und respektive» Kunstersqhrnen Repräsentanten der samtlichen Gewer-
ker und Künstler zu Mitau zufertigen lassen, so befehlen Wir Eud) zugleich 
hiedurch Gnadigst, daß, falls dagegen noch etwas zu Red)t Erhebliches 
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beizubringen wäre, Ihr Und solches zur endlichen Verfügung auf das for= 
derfamste unterlegt. Daran geschiehet Unser gnädiger Wtllo. Gegeben 
zu Mitau den 8. November 1790. 

A u f  G n a d i g s t e n  B e f e h l .  

Ernst Johann Taube, Karl Ferdinand Rutenberg, 
Landhofmeister. Kanzler. 

Otto Hermann v. d. Howen, Heinrich Offenberg, 
Qberburggraf Räch. 

Ab Extra. 

Denen Edlen, Achtbaren, auch Weisen, Unfern Lieben 
Getreuen, Bürgermeistern, Gerichtsvoigten und 
Rathsverwandten Unserer Residenzstadt Mitau. 

Nro. 6. 

Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürstund Herr! 

n fchuldigster Ehrfurcht und Treue, statten Ew. Hochfürstlichen Durch-
laucht wir unterzeichnete Repräsentanten der hiesigen Künstler und Gewer-
ker den untenhanigstgehorsamsten Dank ab, für die huldreiche und gnädigste 
Kommunikation , der bey Einer Hochfürstl. Kanzeley, untcrm i2ten Oc-
tober a. c. von Einem Edlen, Achtbaren und Weisen Magistrat einge­
reichten Gegenerklärung, auf unsere unterthanigstgehorsarnst übergebene 
Supplike, die gesehwidrige Ausschliessung der Gewerker und Künstler voll 
denen Rathsamrern betreffend. 

Wenn Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat es sich erlaubt 
hat, vor dem höchsten erleuchteten Richterstuhl dieser Herzogtümer sich 
das Ansehen Emcs Hochfürstlichen Gesehgeberö zu geben: das eine klare 
Gesetz des i sten Punkts des ersten Titels der Policey, die Rathswahl be-

C treffend, 



treffend, einzuschränken und abzuändern, th dem andern ober, nehmlich im 
ersten Punkt des Titels vom Unterschied uud Stande der Bürgerschaft, 
willtührlich hinein zu quartiren, wovon in dem Gesetz mit keiner Sy!be ge­
redet wird; so wollen wir über diese Heyden Punkte, nur den Beweis fuh» 
ren, und überlassen die gerechte Beahndung der hiedurch verletzten Landes-
herrlichen Hoheit, dem Oberrichterlichen Ermessen; wcbey wir jedoch an« 
zuzeigen nicht unterlassen können, daß ein Edler, Achtbarer und Weiser 
Magistrat uns, vor dem öffentlichen höchsten Richterstuhl mit solchen 
Schwenkungen nur abzuföttigen gedenket. 

Nach unserer ersten Vereinigungsafte zwischen den Kausteuten und 
Gewerkern kennen wir keine Einschränkung unserer anzubringenden Be­
schwerden, und Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat hat darin 
gar sehr geirret, daß derselbe auf der Zweyten Seite der Gegenerklärung, 
diese unrichtige Voraussetzung, die der vormaligen Vereinigungsakte wi-
verspricht, für eine Wahrheit anpreiset. 

Wenn Ein Edler , Achtbarer und Weiser Magistrat, auf der dritten, 
vierten und fünften Seite eingestehet, daß die in unserer ersten unterthanigst» 
gehorsamsten Supplike angefügte Beylage fub Litt. A, von uns Reprä­
sentanten ist übergeben, und nicht, wie sich gebühret, uns als Bevollmäch­
tigten de? ganzen Bürgerschaft der Künstler und Gewerker, wiederum rc-
fr a tiret, sondern uns, ohne einer Resolution zu würdigen, selbige per ter-
tium auf der Gasse mit einer leeren Abweisung ist zurück gegeben worden; 
so acceptiren wir dies Geständnis quam utiüffime und necteciren folenni-
ter das alles, was wir in unserer unterrhänigstgehorsamsten Supplike über 
diesen Vorfall angebracht haben, woraus unmittelbar folget, daß die de-
müthigende Erniedrigung und Krankung evident, aber kein leeres Ge-
fchrey, keine Verlaumdung ist, wie Ein Edler, Ad)fbarer und Weiser 
Magistrat sich nicht allein am Ende der eilsten Seite ausdrücket; sondern 
mich schon am Ende der vierten und Anfange der fünften Seite, mif unfern 
Klagen feinen Spott treibet, worüber wir die nachdrückliche oberrichttr-
tiche Beahndung wider Einen Edlen, Achtbaren und Weisen Magistrat, 
zu unserer Genugthuung, in ehrfurchtsvoller Zuversicht erwarten. 

Wir sind versichert, daß Ew. Hcchfürstlichen Durchlaud)t cs mir dem 
gerechtesten Unwillen bemerken werden, wenn Ein Edler, Achtbarer und 
Weiser Magistrat keinen Anstand nimmt, Ulis sogar vor Hcchstdero Au-
zu - gen 
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Hen, als frevelhafte, strafbare Verbrecher und übermütige Rebellen ;u 
behandeln, da wir doch unsre nur zu gegründeten Klagen mit aller schuldi-
gen Achtung und Bescheidenheit vortragen. 

WasEin Edler, sichtbarer und Weiser Magistrat auf der vierten Seite 
anverlangst; daß nehmlich die oben erwähnte Beylage fub Litt. A, nicht 
von allen Gewerkern namentlich unterzeichnet gewesen, gehöret ad Excep -
tiones altioris indaginis. Wir, als Generalbevollma6)tigte zur Dar-
stell u ng aller Beschwerden, bedürfen keiner Specialvollmacht. Um aber. 
Durchlauchtigster Fürst und Herr! auch Höchstdenen selben zu überzeugen, 
daß wir die Granzen der Vollmacht unserer Mitbürger nicht überschritten 
haben, wie uns Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat auf der 
vierten Seite anzuschuldigen (ich alle.Mühe giebt; so fügen wir fub Sign, ą* 
die Specialvcllmacht bey. 

Nach vollendeter Abfertigung dieser Prämissen, schreiten wir nun-
mehro zur Hauptsache und zeigen nur beylaufig an (jedoch der erleuchteten 
öberrichterlichen Prüfung unvergreif!ick) ob Ein Edler, Achtbarer und Wei-
ser Magistrat, durch die auffallende Auslegung der Gesetze, sich selbst zur 
Administration der JustiH für ganz fähig erkläret haben kann. — 

Auf der sechsten Seite der Gegenerklärung behauptet Ein Edler, 
Achtbarer und Weiser Magistrat, daß wir in unser» eingereichten Schrift 
ten, den ersten Punkt des ersten Titels unserer Policey, sehr unrichtig 
verstanden haben, wenn wir uns zur Bürgerschaft zahlen wollen, woraus 
der Magistrat erwählet werden soll. Denn, anders haben wir in unfern 
unter thänigstgehorsamst eingereichten Schriften, diese gesetzliche Disposition 
nicht erkläret. — 

Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat im Gegentheil erklaret 
hier vor dem erleuchtesten höchsten Oberrichterstuhl, den gesetzlichen Aus-
druck: Bürgerschaft, bloS allein als eine Deutung auf die Kaufleute. 
Was sind wir Gewerker und Künstler denn nun ? Edelleute und Litteraten 
können wir nicht seyn, Bürger sind wir auch nicht; wir gehören alfo, nach 
der oben erwähnten Erklärung, höchstens zu denen Tagelöhnern, und da 
wir uns dieses nicht gefallen lassen weilen und kennen, ist ein Wohlweifer 
Magistrat so artia, uns auf der zwölften Seite der Gegenerklärung, eines 
unrichtigen Ehrgeitzes und große» Uebermuths zu imputiren. 

E 2 Wenn 
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Wenn wir nun, nach den Ausspruch Eines Edlen, Achtbaren und 
W e - f t n  M a g i s t r a t s ,  n i c h t  z u r  B ü r g e r s c h a f t  g e h ö r e n ;  s o  ü b e r l a s s e n  w i r  e s ,  
Durchlauchtigster Fürst und Herr! Höchstderofelben erleuchteten Erkennt-
ntg, welche Verwirrung durch diese Ausschliessung von der Bürgerschaft 
in diesem Staate angerichtet, und stellen nur die traurigen Folgen nackend 
ohne grelle Farben dar, welche unmittelbar entstehen würden, wenn die 
Magistrate jselbst sich die Erlaubniß nehmen könnten, die Konstitution 
von 1774 über den Haufen zu werfen, und denen Bürgern die Rechte zu 
annulliren, die im igten Punkt dieser Konstitution zusammen gefasset 
sind; bis aus die ältesten Zeiten zurückgeführt und jede Verletzung der Ge­
rechtsame für ungeschehen erkläret worden ist. Sind wir keine Bürger, so 
sind wir auch Einem Edlen, Achtbaren und Weisen Magistrat keine Po 
rition schuldig; Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat würde also 
mit denen Kaufleuten, die zur Bürgerschaft nur gehören sollen, die 
Stadtsonera nur allein tragen müssen, utid da wir so schrecklich durch die 
Gewinnung des Bürgerrechts getauscht worden sind, verpachtet seyn, uns 
die deshalb verwendete Kosten und bisher getragene und entrichtete bürger-
liche Abgaben, sofort zu ersehen. Und wenn uns Ein Edler, Achtbarer 
und Weiser Magistrat von'der Bürgerschaft und hierin zugleich uns als 
Bürger, von dem geschlichen Schuhe auszuschliessen das Recht hatte, wir 
aber nicht willens sind, uns zu denen Tagelöhnern zahlen und deren Be-
Handlung unterwerfen zu lassen; so würde uns in diesem Falle nur das ein-
zige Rettungsmittel übrig bleiben, in Ehrfurcht, mit Versicherung unserer 
unverbrüchlichsten Treue, zu bitten: Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht wol-
len gnadigst geruhen, uns, als sreygebohrne Staatsbürger, wenn wirkeine 
Stadtbürgcr mehr seyn können, unter den unmittelbaren oberrichterlichen 
Schuh Einer Höchstverordneten Regierung zu nehmen, und Einem Edlen, 
Achtbaren und Weisen Magistrat mit vollem Nachdruck anzubefehlen, sich 
nicht weiter mit der Jurisdiktion über uns zu bemühen, um die aus diesem 
Verfahren Eines Edlen, Achtbaren und Weisen Magistrats leicht entste-
heu könnende unangenehme Auftritte der Ungeduldigen zu verhüten, wozu 
Ein Edler, Achtbarer und Weifer Magistrat, so vielfältige Veranlassung 
hiedurch geben würde. Da aber Einer Hochsurstlichen Regierung diese 
Last zu schwer fallen würde; so können wir doch nur zur Vermeidung aller 
dieser Reformen zum Bürgerstaude zurück verwiesen werben; sind wir aber 

Bw= 
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Bürger, so können die Rechte, welche uns das Gesetz giebet, auch nicht ge-
schmälert werden, und der Wortführende Herr Bürgermeister kann un-
möglich ^ie Befugzuß haben, die Anforderung der Erfüllung dieser Rechte 
für Nebendinge auszugeben, wie das Ende der dritten Seite der Gegen-
erklarung lautet, da diese Anforderung zu unfern Hauptrechten gehöret, und 
wie gesagt, in dem lZtenPunkt der Landeskonstitution zugleich gegründet ist, 
weil hierin sowohl von allen Städten überhaupt, als wie auch von denen 
R e c h t e n  d e r  G e w e r k e r  u n d  K ü n s t l e r  g e r e d e t ,  u n d  i n  d e n e n  W o r t e n ;  w e s  
Namens die auch sind, begriffen worden. 

Es ist auch in allen linsern Gesetzen unter denen Bürgern gar kein 
Unterschied gemacht, so oft die Rede von denen Rathsämtern ist. Selbst 
nach der Verordnung, wie es mit dem Aeltestenstan.de gehalten werden 
soll, finden wir, daß die Kaufle.lte mit denen Gewerkern in gleichem Ver-
Haltnisse stehen, die eine Parthie hat so viel Aeltesten und einen Aelter-
mann als die andere, und wenn von der Rathswahl hier geredet wird, 
ist an keine Ausschließung der Gewerker zu gedenken, sondern die Wahl 
soll aus dem samtlichen Aeltestenstande geschehen. 

ES wundert uns auch gar sehr, daß Ein Edler, Achtbarer und Wei­
ser Magistrat sich nicht entblödet, den Titel von Unterschied und Standen 
der Bürgerschaft wider uns anzuführen; und Seite 6 sogar die Gesch­
m o r t e  :  w e g e n  d e s  H a n d e l s  u n d  N a h r u n g ,  g e w i s s e  G  r a  d e s ,  
Stande 2c, auszuziehen, ohne dadurch zur Besinnung zurück zu kehren, 
daß das Gesetz deutlich genug, aber im gegenwärtigen Falle nicht anwend-
b a r  i s t ;  d a ß  d i e s e  U n t e r s c h i e d e  n u r  B e z u g  a u f  N a h r u n g  u n d  G e -
werbe, nicht im allergeringsten aber auf die Rathswahl haben, und noch 
viewcniger die vorhin angeführten Gesetze dadurch elidiret oder eingeschränkt 
werden mögen. 

Denn, wenn wir durchaus vom Unterschiede der Stande reden wollen, 
und die Handthierung des Kaufmanns die Person erheben soll; so sind 
wir sehr weit über die Höcker des Herings, Salzes:c. erhaben, ja es ist 
uns sogar verbothen, mit solchen geringschätzigen Waaren zu handeln, aber 
dagegen erlaubt, mit Korn, Hopfen und andern Waaren zu kauffchlagen, 
laut des zweyten Punkts des Titels, vom Unterschied und) Stande. An 
den mehresten Orten in Deutschland werden solche Höcker mit geringschätzi­
gen Waaren nicht einmal in die Zahl der Bürger, noch vielweniger zu 

Raths-



22 
Ralhsherrn aufgenommen. Wir Handwerker und Ki'rftler unserer SeitS 
aber gelangen überall tudjf allein zum Bürgerrecht, sondern auch zur Raths-
wähl. Wir wollen nur zwey Beyspiele zur Er'auterung anführen. Iin 
Thüungfchen, in den beyden großen Städten Nordhausen und Mühlhau-
sen, bestehet der ganze Magistrat aus ?6 Personen, 18 sind iitteraten, 
15 Gewerker und Künstler, aber nur 3 Kausieuke» 

Indessen wundern wir uns gar nicht darüber, daß Ein Edler, Acht-
barer und Weiser Magistrat über diesen Punkt so irrig berichtet ist, und 
aus der 9'en Seite der Gegenerklärung angiebt; daß wir Gewerker von dsc 
Rathswahl in Deutschland ausgeschlossen sind; weil die mehresten Herren 
des Raths sich mit dem bloßen tauschenden Gerüchte müssen begnügen 

'lassen. 
Daß aber Ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat, nicht besser 

in seinen eigenen Archiven bewandert ist, und Seite 9 behauptet, düß wir 
nicht einen Fall anführen können, daß ein Handwerker jemals Rathsherr 
gewesen, darüber wundern wir uns gar sehr, und führen in continenti 
durch die Anfüge fub Sign. A. den Gegenbeweis. Dieser Valentin Venus 
war ein Schuhmacher, wie aus der Amtölade des löblichen Schuhmacher-
«mts bewiesen werden kann« 

Die Beylage fub Sign. D. beweiset, daß der Riemer NicolauS 
Steffens hier in Mitau Rathsherr gewesen. 

DasGefeh, sowohl aus denen Gewerkern als Kaufleuten, also aus 
ter ganzen Bürgerschaft den Magistrat zu erwählen, ist auch vormals 
pünktlich in allen Städten Kurlands, und nicht allein in Mitau, befolgt 
worden. 

Selbst in der Hochfürstl. Kanzeley 5wovon wir cventualiter richti­
ge Abschriften aufweifen können) befindet sich eine sogenannte Belegung 
der Gewerker zu Windau, prod. den Z Osten Julii 174g, worin sie 
wegen der Ausschließung vom Rathsamt Klage führen, und nicht allein 
sich darauf berufen, daß in Goldingen der Magistrat sowohl aus Gewer-
kern als Kaufleuten bestünde; sondern daß auch zu ihren Zeiten, zwey 
Handwerksleute in Windau gelebt, wovon der Eine Namens Johann 
Erichs, seiner Profession ein Glafer, als Gerichtsvoigt gestorben, "der an-
dere Namens Axel Niderlau, ein Kupferfchmidt, einige Jahre vor seinem 
Tode als Rathsverwandter abgedankt habe. 

So 
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So unumsiößlich nun diese B-'welfe auch sind, um so mehr wundern 

wir uns, wie E«n Edlcr, Achtbarer und Weiser Magistrat, Seite 9, von 
Beysihern des Amtegerichts reden kann, da wir, laut der geschlichen Be-
fugnifi des ersten P»u?ktS des ersten Titels der Policey, zu allen Rath Sani-
tern (die Steile des Wortführenden Bürgermeisters nicht ausgeschlossen) zu­
gelassen zu werden verlangen. 

Seite 10 sagt ein Edler, Achtbarer und Weiser Magistrat sehr 
dreist, daß wir abermals darin irrig berichtet sind, daß in Ansehung der 
Rathswahl, auf den Unterschied der Religion Rücksicht genommen würde. 
Wir, unserer SeitS, beweisen durch die Erfahrung, daß noch nie in die-
sen Zeiten, weder ein Katholik noch Reformirter zum Aeltesten, Aelter­
mann oder Rathsherrn, aus den Gewerkern und Künstlern ist erwählet 
worden. Unter den Kausieuten ist unsers Wissens auch keiner. 

Was die Bedrängnisse anlanget, worüber wir zu klagen gerechte 
und gesetzliche Ursachen haben, die aber ein Edler, Achtbarer und Wei-
ser Magistrat Seite 11 unverantwortliche Verlaumdungen nennet, so sol-
len selbige zu seiner Zeit klar ans Tageslicht gebracht werden. 

Nicht weniger auffallend ist es auch, daß ein Edler, Achtbarer und 
Weiser Magistrat, Seite 13 von Aufrechtserhaltung, guter Ordnung 
und der Polizeygesehe redet, da doch derselbe selbst die heilsamen Gesehe un­
serer Policey fo oft verwirft und mißdeutet, wie solches der Inhalt der 
gegenseitigen Erklärung vom Anfange bis zum Ende beweiset. 

Gnädigster Fürst und Herr! wir unterwerfen uns in schuldigster Ehr­
furcht Höchstderofelben iandesvaterlichen Schuh und Gerechtigkeit, und 
bitten unterthanigstgehorsamst um die Wiederherstellung unserer gekränkten 
Rechte, zu allen Rathsämtern zu gelangen; wir bitten, daß durch die 
Mehrheit der Stimmen der ganzen Bürgerschaft, gemäß dem Inhalte der 
fchcn so oft gedachten Polic.eyordnung, ein neuer Magistrat gewahlet wer­
de, wozu Sechs Kaufleute und Sechs aus den Gewerkern und Künstlern 
bestimmt werden mögen. 

Schließend führen wir noch an, daß wir keine große und kleine Gilde 
hier in Mitau kennen^ und wenn jemals ein solcher Unterschied zur Existenz 
kommen sollte, wir Gewerker sowohl nach der überwiegenden Anzahl unse­
rer Mitbürger, als in Beziehung auf unsere Privilegien, vermöge deren 
wir über die Höcker erhaben und mit denen im Großen handelnden Kciuf-

leutep 



24 
leutcn in Vollkommene Gleichheit geseßet worden sind, worüber wir ausser 
d e r  a n g e f ü h r t e n  G e s e h s t e t t e ,  n o c h  b e s o n d e r e  D o k u m e n t e  a u f w e i -
sen könnten, nur allein die große Gilde ausmachen würden. 

Eben fo wenig kennen wir die Vorrechte der Bürgergarde der Kauf-
leute, worauf Seite 8 der Gegenerklärung provocirt wird; wir wissen 
nicht anders, als daß es Jhro Hochfürstl- Durchlaucht unmöglich ist, einen 
kleinen Theil der Bürgerschaft durch Vorrechte zu begünstigen, unter wel-
chen der größeste Theil empsindlich leiden müßte, und daß Höchstdieselben 
als Landesvater ihre Kinder gleich lieben. 

Wider das fchlußliche Petitum der Gegenerklärung, worin Ein Ed-
ler, Achtbarer und Weiser Magistrat verlanget, daß wir unsere wider 
dasselbe zu habende Beschwerden, vor Einen Edlen, Achtbaren und Wei-
sen Magistrat selbst anbringen sollen, protestiren wir feyerlich, indem es 
ja weltkündig ist, daß niemand in seiner eigenen Sache Richter seyn kann. 

Usbrigens protestiren wir contra Nova, wollen weder tacite noch 
exprefle nichts eingeraumet oder übergangen haben; behalten uns aus-
drückt ich aller Rechtswohlthaten vor, submittiren nach dieser geschehenen 
vorausgesetzten Reservation, zur höchstgerechten Oberrichterlichen Semen« 
und ersterben in tiefster Ehrfurcht 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, 
Unseres Gnädigsten Fürsten und Herrn, 

unterthänigstgehorsamste 

Repräsentanten der samtlichen 
Gewerker und Künstler zu 
Mitau. 

Prod. den 2. November 1790. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Sign. 4>. 

tr samtliche Bevollmächtigte der hiesigen Aemter, auch der Bürger, 
die keine Aemter haben, haben unsere Repräsentanten aufgefordert, das 

Memorial 
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Memoria! fub Litt. A. wegen Gleichheit der Bürger, besonders der Ge-
werker und Künstler, bey Einem Edlen, Achtbaren und Weisen Magi­
strat Sih und Stimme zn haben, nach ihrem besten Wissen und Gewissen 
zu betreiben. Zu dem Endzweck haben wir, Kraft unfern, uns von un-
fern Aemtern gegebenen und bey Einem Edlen, Achtbaren und Weisen 
Magistrat'eingegebenen Vollmachten, dieses Instrument eigenhändig un-
terschrieben. Mitau, den 9. August 1790. 

Johann Adam Blase, Stadtsältermann. 

Vom Schuhmacher Amt, Vom Amt der Tischler, 

Michael Klein. 
Peter Fischer. 
Christian Meerk. 

Vom Amt der Schneider, 

I. Böhmer. 
P. Wolle«. 
I. C. H. Gottschalk.' 

Vom Amt der Fleischer, 

Job. Benjamin Sommer. 
Diedrich Bluhm. 

Vom Amt der Roth- und johqärber, 

% Martin Wohnhaas. 
Christian Rcinboldt. 

Vom Amt der Huf- und Waffen-
schmiede, 

Friedrich Jaeobi. 
Johann Christoph Opitz. 

Vom Amt der Bäcker, 

I. G, Hahncr. 
M. Storch. 
I. Fr. Ohm. 

Christian Major. 
Vom Sattler Amt, 

Salomon Rapp. 
Vom Amt der Riemer, 

I. Heinrich Brummer. 
Vom Amt der Stell- und Rade-

macher, 

I. Valentin Schönfclt. 
Christian Wolf. 

Vom Amt der Weißgärber, 

G. M. Berg. 
Vom Amt der Töpfer, 

Wilhelm Schweiglcr. 
Vom Amt der Glaser, 

Johann Daniel Reich. 
Johann Christoph. Kleine. 
Daniel Gottfried Gartz. 

Vom Amt der Handschuhmacher, 

Martin Friedr. Hentsch. 
Johann Andreas Schmit. 

D Vom 
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Vom Amt ber Bottqer, 

Ich. August Gluhman. 
Vom ?llnt der Drechsler, 

C. Bonin. 
Von der Gastgeber Gesellschaft, 

Johann Franz Krause. 
Jsaac Koch. 

Vom Peruquier Amt, 

Andreas Burggraff. 
Johann Damcl Hasse. 
Ich. Hcinr. (schadeberg. 

Vchi ?lmt der Stnhlmacher, 

Johann Ludwig Lombeck. 
Die Nadler, 

Johann Christian Lange. 
Die Mahler, 

F. W. Hclsterberg. 
Vom Amt der Hutmacher, 

I. A. Kindlcbe. 
C. G. Schabert. 

Die Klein- und Büchsenschmieds 

Nicolaus Willert. 
B ü r g e r ,  

die keine 2lemter haben, 

C. W. Schiller. 
I. G. Mchmel. 
Ich. Gottfried Stentzel. 
G. H. Cott. 
I. L. Junge. 
I. G. Richter. 
I. Richardt. 
Gottiieb Cour. Salpius. 
Joh. Christian Schultz. 
Ioh.Lueas Spangenberg. 
N. Heidcnreich. 
Johann Maurer. 
Jacob Felix. 
Jacob Conrad Rattski). 
Martin Zeer. 
Joachiii! Möller. 

ohann Reinhard Kraft. 
Sign. 

Äuff Kupplicatwn Valentin Venus Stadts Elterman geben Sr. Fürftl. 
Durch!. zum Bescheid, weilen Supplscant unterschiedliche Ursachen Vor* 
wendet, warumb er die Rathswürde nicht annehnlen kann, alfi wollen 
Sr. Fürstl. Durchl. dahero ihn davoii in Gnaden erlassen. Datum My-
( o t ü  d e n  ? t e n  J a n u a r  A n n o  1 6 6 9 ,  

Jacobus. 
Sign. 

[Vj 
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Durchlauchtigster Hochgebohrner Fürst, 
Gnädigster Herr! 

v£n\ Fürstl. Durchs, sind meine zchorsahmste Dienste äußerstem V«m!» 
gen nach jederzeit bevor. 

Gnädigster Fürst und Herr.^. Obwoll in allen wohlbestalten Hand-
Werks Gewohnheiten die Billigkeit erfordert, daß ein Jedweder ehrlicher 
Meister sein Brod ohne einige Verhinderung seines Nechstcn, so einerley 
Gewerb und Handthierung mit ihm treibet, suchen soll; So habe dennoch 
ich armer Handwerks Mann, so lang ich in meinem Ambte gelebst, kaum 
das tägliche Brodt, Weib und Kinderchen zu erhalten, erwerben können, 
und zwar aus dieser Ursachen, daßj meine Mitmeistere alhier, als Nico-
laus C'tcssens Rathsverwandter und Hanß Vthoss Eltermann in der Mie-
tau, nicht verstatten wollen, daß die Nachtlager der Zu miß reisenden Ge­
sellen, Hey allen Meistern von dem jüngsten biß zu dem ältesten umbgehen 
mögen. Dannenhero ich in 9 Jahren fast ohne Gesellen allein mich gar 
kümmerlich behelfen müffn. Und ob ich zwar bey 12 Jahren sowohl gütlich 
als auch gericht! ch bey einem E.R, alhier solches,in Betr achtung meiner Ar-
muth zu vergönnen angehalten, So hatt man dennoch mir nichts Zu Wil-
len c^ewust, mit Vorgeben, daß solches niemahls gebräuchlich gewesen, und 
dem Schrägen, den Sie von Königsberg holen laßen, zu wiedern wäre. 
Wann aber gnädigster Fürst und Herr, der gedachte Schrägen weder von 
tei* Gottseligen Fürstlichen Obrigkeit , noch von Ew. Für stl. Durchs, con-
strmiret ist, und Derselbe also der hin und wieder im Römischen Reick) und 
andern Oettern, den Umbgang der Nachtlager betreffenden üblichen Ob-
servantz nicht-präjudiciren, und ihnen eine Gewohnheit machen kann; Als 
habe ich zu Ewr. Fürst!. Durch!, äußerster Roth halber meine Zuflucht 
nehmen müßen, in Unterthanigkeit bittend, wegen des berührten Umb-
gangs der Nachtlager ein gewisses gnädigst zu verordnen und zu vermitteln. 
Sonst müste ich armer Mann, der ich ebenmäßig meine Bürgerliche 
Psiicht in diesen Krieges Zeiten leisten muß, bey gedachten meinen Mitmei 
stern (die Jahr aus Jahr ein Gesellen halten, und mir zu mächtig seyn) 

D 2 zu 
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zu Grund und Boden gehen. Wie aber mein unterthaniges Gesuch der 
Billigkeit gemäß ist, als bin ich darüber gnadiger Erhörung gewärtig, und 
solches mit schuldigem Gehorsahm Zeit meines Gebens zu verdienen willig 
und schuldig alß 

Ewr. Fürstl. Durch!. 
untertänigster 

Rötcherdt Pickschmidk, 
Riemer in der Mittau. 

Sigillvm ArchivP 
Dvcatvvm Cvrlan-
dise et Semigallise. 

Daß vorstehende Supplique aus dem (Ton* 
zeley-Abscheide-Buch de Anno 1656 rid>-
tig extradiret, wird durd) Beydruckung des 
Archiv-Siegels beglaubiget. 

Bernhard Capell, 
Fürstl. Cantzeley Scrio. 

wppt 

Nro. 7. 

Durchlauchtigster Herzog, 

Gnädigster Fürst unb Herr! 

it Reck)t fürchten wir der Ew. Hod)fürstlichen Durd)lalicht schuldigen 
Ehrfurcht und dein Ansehen unsers 2lmts, welches wir in Höd)stderoselben 
Namen verwalten, zu nahe zu treten, wenn wir uns mit den angeblichen 
Repräsentanten der hiesigen Künstler und Gewerker über die uns zustehende 
Berechtigung zur Wahl der Rathsglieder, ungleichen über dasjenige, was 

wir 
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wir zur bessern Unterstützung sothcmer unserer Berechtigung pflichtschuldigst 
beygebracht haben, im geringsten kompromittiren und einlassen wollten. 

Gnug, der Magistrat ist in dem Besch des Rechts bey entstandener 
Vacanz im Magistrat, das oder die zur Besetzung desselben nöthige Glie-
der aus der Bürgerschaft und zwar aus den Aeltesten der Kaufmannschaft 
zu wählen, und hat dieses Wahlrecht unter landesherrlichem Schutz u\\> 
Authoritat! von jeher ununterbrochen exercirt und behaliptet. 

Auch die von den angeblichen Repräsentanten angeführte Konstitution 
vom Jahr 1774, redt für die gute Sache des Magistrats das Wort, in-
dem nach dem 3 ten und 13ten Artikul derselben, denen Städten und allen 
Einwohnern überhaupt alle Freyheiten, Immunitäten und Rechte, und 
also auch dem Magistrat sein Wahlrecht, bestätiget seyn sollen: und was 
die hiesige Polizey betriff, so entscheide sie eben so sehr für unsere Behaup­
tungen, als sie wider fupplicantisches Theil militirt. 

Denn der in Quästion gezogene Unterscheid der Stände, wiewohl er 
bey dem ganz inkontestablen Wahlrechte des Magistrats nicht einmal in 
Anschlag und Anwendung gebracht werden darf — ist nicht nur in dem 
von uns in unfeim untertänigsten Gegenberichte bereits angezogenen Tit. 
X. §. l. sondern auch Tit. Viii. §. 6. und Tit. X. §. 5, der Polizey 
ganz ausdrücklich bestimmt worden, und es ist strafbare Arrogance, wenn 
Supplikantes sich eine willkührliche und ihrem immaginairen Recht und 
Bedürsniß angemessenere Jnterpratation solcher Polizeyvorfchriften er lau-
ben. — 

Nock) weit strafbarer aber sind die angeblichen Repräsentanten der 
Künstler und Gewerker dadurch, daß sie dasjenige, was ihnen in dem 
IX. Titul der Polizey zur Pflicht und zum Gehorsam gemacht, und worauf 
von ihnen zugleich der Bürgereid geleistet worden, auf die muthwilligste 
Weise, durch ihr aufgenommenes Verfahren übertreten, auch ihren Mit-
bürgern, den hier etablirten Salz- und Heeringskrämern, welchen doch, zu 
geschweige«, daß die mehresten von ihnen anbey Kornhandel und Braue-
ret) trieben, die Polizey Tit. X. §. ?.prospicirt wissen will, mit der außer-
sien Verachtung begegnen, und endlich die Namen verschiedener Künstler 

und 
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und Gewerker, welche an ihrem widerrechtlichen Benehmen nicht in: rninds-
fien pavtiäpiven, und Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht auf fpeciellen Be­
fehl namentlich angezeigt werden sollen -— fälschlich gebraucht und eigent­
lich gemißbraucht haben. 

lind wie nun Supplikants sich ganz vergebens auf die Polizey und 
Konstitution berufen, um sich mit ihren ganz unerlaubten Ausfallen da­
hinter zu verschanzen; fo ist auch die Geschichtseizahlung vom Magistrat 
in Nord - und Muhlhaufen, ungleichen von dem Ehrsamen Venns und 
Steffens, als hier bestellt gewesenen Rathsverwandten, und der Einwand, 
daß das Amtsgericht ohne Beysitz der Gewerker eigentlich nicht ejr i stiren 
und Amtssachen gehörig entscheiden könne, sehr unnütze und ohne cUt 
Relevance. 

Denn a) verdient die Geschichte von Nord- und Mühlhausen, als 
eine unerwiesen? Tradition, gar keinen Glauben weiter, b) Hatüen die 
Ehrsamen Venus und Steffens das Burgerrecht auf die Kaufmannschaft 
erlangt, wie der hier angeschlossene beglaubte Auszug aus dem hiesigen 
Bürgerbuche ganz ausdrücklich beweifet, und c) Recourrirt das Amts­
gericht auf den Fall, daß dieser oder jener Schrägen in Amtssachen nicht 
völlige und bestimmte Auskunft giebt, und auf Gewohnheit und hcrge-
brachten Gebrauch provocirt wird, ans Vorsichtigkeit allemal an die Aelter-
manner und Beysitzer, auch alte Mitmeister eines oder mehrerer Aemter, 
um mit mehr Sicherheit entscheiden zu können. — 

Sehr auffallend und dringend ist der Verdacht, welchen Supplikantes 
dadurch wider sich ei regen, daß sie von Beschwerden wider den Magistrat 
mit lärmender Deklamation reden, und dennoch mit solchen Befchwerden, 
ob wir sie gleich in unserm unterthänigsten Gegenberichte dazu aufgefordert 
haben, hetverzntreten und selbige beyzubringen nicht wagen» 

Wenn endlich die angeblichen Repräsentanten der hiesigen Künstler 
und Gewerker es sich sogar beykommen fassen, Ew. Hochfürstlichen Durch­
laucht um die Bestellung eines neuen Magistrats, nach ihrer Chimäre, 
unterthänigstgehorsamst zu bitten: so ist dieses nicht nur der äußerste 
Schritt, zu welchem Unverstand und Leidenschaft sie verleiten konnte, son-

dem 
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dem auch ein Attentat, wodurch die 4andesherrschaftliche Authoritat sowohl 
fite unsere Rechte und Ehre auf das gefährlichste verlehet sind. 

Bey allen diesen frevelhaften Versuchen der Supplikanten, wodurch 
das richterliche ?lnsehen und die öffentliche Ruhe und Sicherheit recht sehr 
gefährdet wird, sehen wir uns gemüßiget, Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht 
hiemitganz untetthanigstgehorsamst anzutreten, es geruhen Höchstdieselben 
in Gnaden, nicht nur ein ^andesherrschastliches 2ldhortatorium an die ge­
samte Bürgerschaft dieser Stadt, zum Gehorsam gegen den Magistrat, 
ergehen zu lassen, sondern auch das Nobile Officium Fifci wider die 
angeblichen Repräsentanten der hiesigen Künstler und Gewerker, und deren 
Komplicen, zu derselben gerechtesten Beahndung, Huldreichst zu demandiren, 
und ersterben, des Höchsten Schutzes und der Landesväterlichen Huld imfr 
Gnade uns getröstend, in der tiefsten Ehrfurcht 

Ew. Hochfürstlichen Durchlaucht, 
Unseres Gnädigsten Fürsten und Herrn, 

unterthänigstgehorsamste 

Bürgermeister, Gerichtsvoigte tmi) 
Rath der Hochfürstl. Residenz-
stadt Mita». 

Extradidit 
Hochfürstl. Kanzele^ 

Prod. deftig. December 1790. 
Hochfürstl. Kanzeley. 

^aß NicolmiS ?lnno ,668 den i6ten Julii, und Valentin 
Venus den 2 8sten Februar 1689, als Bürger und Kaufhandler Hieselbst, 

in 
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in öffentlicher Session Eines hiesigen Macn'strctts, ihren Büraereid 
leget; wird aus dem Bürgerbuch zur Steuer der Wahrheit auf Svequtjt» 
tion h'.emit von mir attesiiret» 

Mitau den 18. December 1790. 

L S * )  C h r i s t o p h  J u s t u s  Z i e g e n h o r n ,  
^ ^ ]ud. Civit. Mitav. Secrs, 

Extradidit 
Hochfürstl. Kanzeley. 

Prod.den ig December 1790, 
Hochsürstl. Kanzeley. 

Die 
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eigentlichen Beschwerden 
der 

Bürgerschaft  zu Mitau. 
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Durchlauchtigster Herzog, 
Gnädigster Fürst und Herr! 

G^fie wir Ew> Hochfürstliche» Durchlauchten, so wis Höchstdieseiben >mZ 
solches huldreichst verstattet, und wir uns dazu verpflichtet haben, unsere 
Beschwerden ehrfurchtsvoll unterlegen, sehen wir uns gedrungen, das fal-
sche Licht zu zerstreuen, in welchem es einigen unserer Mitbürger gefallen 
hat, uns vor dem Publikum hinzustellen. 

Sie nennen sich unter den öffentlichen Schriften, in welchen Sie ihre 
Ange legenhe i t en  ve rhande l t  haben :  Sämt l i che  S täd te  und  ve re i ­
n i g te  G l i ede r  des  Bü rge rs tandes  i n  d iesen  He rzog tü ­
mern. Diese Unterschrift umfasset offenbar alle und jede, die nicht zum 
Adel oder Bauernstande gehören. Und doch haben nicht nur ganze 
ansehnliche Corpora unb, viele einzelne Personen feinen Theil an allem dem 
genommen, was jene gesucht haben: sondern — um nur bey uns selbst 
stehen zu bleiben, wir Künstler und Profeffionisten hier in Mitciu, die wir 
fast die Zahl von Vierhundert ausmachen, und wahrlich rechte eigentliche 
Bürger sind, ohne welche Mitau schwerlich eine Stadt seyn könnte — wir, 
die wir uns gegen die übrigen Bürger Mitaus, fast wie Vier zu Eins 
verhalten, wir haben es ansehen müssen, daß im Namen der sämtlichen 
Städte und Bürger, und also auch vorzüglich in unfern Namen, so man­
ches gesucht, und betrieben worden ist, was uns zu verlangen und zu be­
gehren , nie in den Sinn gekommen war. 

Nachdem wir Hierwider feierlichst protestiret, und auch Ew. Hoch-
surstlichen Durchlauchten, unterm ersten September 1790 unsere Gegen­
deklaration untertänigst einzureichen genothiget worden, mußten wir mit 
gerechtem Unwillen erfahren, daß eben tiefe sogenannten sämtlichen Städ­
te in einer den 7tcn September produktiven Schrift, uns als die ersten 
und thatigsten Urheber der in Bewegung gebrachten Burgersache darstellen, 
uns nicht undeutlich einer leichtsinnigen Wankelmüthigkeit bezüchtigen, und 
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es uns ins Gewissen schieben wollen, daß wir von ihrem — Verein Zurück­
getreten sind, zu dem wir nie zugetreten waren. 

Wir sind es uns selbst schuldig, diese ganz schiefe und unrichtige Dar­
stellung , die einen gehaßigen Flecken auf unfern Charakter wirft, vor allen 
Dingen, zu berichtigen. Die Sache verhalt sich nach der strengsten Wahr-
heir so: 

Als uns im Anfange disfes Jahres, die taglich fchwindende Nah-
rung antrieb, zusammen zu treten, und mit Ernst darüber zu rathschlagen, 
wie der allgemeinen Noth zu steuren, die Rechte unserer Schrägen zu be­
haupten , und besonders der immer mehr überhandnehmenden Böhnhafe-
rey zu wehren sey; fo bezeugten uns verfchiedene Glieder aus der Kauf-
Mannschaft, wie sie gern gemeinschaftliche Sache mit uns machen möchten. 
Durch diefe Erklärung aufgemuntert, schickten wir den i6ten Februar dieses 
Jahres zwey Deputirte aufs Rathhaus, wo die samtliche versammelte 
Kaufmannschaft im5 dasselbe zusicherte. Tages darauf ward es dem Ma­
gistrat vorgestellt, von dem wir die völligste Billigung — und Bestäti­
gung, zugleich Mit der Versicherung aller möglichen Unterstützung erhielten. 
In den darauf entstandenen gemeinschaftlichen Zusammenkünften wurde ei-
ne Akte folgendes Inhalts entworfen: "Alle uns zustehende, gegründete 
"Rechte sollten mit gemeinschaftlichem Eifer geltend gemacht werden; keiner 
"sich von den andern trennen, bis eines jeden Recht völlig hergestellt und 
"gesichert feyn würde;— nichts solle einseitig gesucht oder verhandelt wer-
"den; wo man sich nicht einigen könne, sollte die Mehrheit der Stimmen 
"entscheiden K." Als nun in einer dieser Zusammenkünfte, von unsrer 
Seite unser altes Recht, mit in den Rath aufgenommen zu werden, in 
Vortrag kam, ward jene VereinigungSakte sogleich verletzt, indem die 
Sache nicht nach Mehrheit der Stimmen entschieden, sondern nur mit Zu-
Ziehung einiger Deputaten so niedergeschrieben wurde: "Die Anforderung 
"sey zwar gerecht, aber der jetzige Zeitpunkt nicht schicklich ; sie mußte also 
"bis zu einer bessern Gelegenheit verschöben werden." Bald darauf kom-
municitte man Uns von Seiten der Kaufmannschaft, in unfern Versamm­
lungen  ,  e inen  En twu r f , ,  de r  he rnac t i ,  un te r  dem T i t e l :  Vo r l äu f i ge  
Darstellung :<\ gedruckt worden ist. Wir stutzten bey Erblickung dieses 

"Entwurfs; die Augen stengen uns an aufzugehen, und wir sahen, daß die 
Entwerfer ganz was anders, als die Wohlfahrt und das Aufkommen der 
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gerschaft, das ist, der Künstler und Professionisten, zum Augenmerk ha-
ben müßten. Die Würkung davon war, daß wir diesen Entwurf auf der 
Stelle gänzlich verwarfen. Der Ueberbringer desselben, der bekannter-
maaßen der Urheber und eifrigste Betreiber dieser Sache von Seiten der 
Kau,'.Mannschaft ist, versicherte uns als ehrlicher Mann, dieser Entwurf 
sollte fogleich kasftrt und —verbrannt, auch seiner nie mehr gedacht wer-
den. Auf solche seycrliche Versicherung eines Mannes, in dessen Redlich-
keit wir keinen Zweifel sehten, beruhigten wir uns, überließen uns von 
neuem den Händen unsrer durch jene Akte mit uns verbündeten Mitbürger, 
und waren es auch zufueden, daß unsere Anforderung in Ansehung unsreS 
Rechts auf die Rathsstellen, vor der Hand noch unbefriedigt bliebe. 
Nach diesem Vorgonge ward proponirt, daß ein anderer, aus Vier ölige» 
meinen Punzen bestehender Plan entwerfen werden sollte, damit man vor-
nehmlich den andern Städten, an welche DepUtirte gesandt werden sollten, 
etwas vorzulegen habe — doch unter der ausdrücklichen Verwahrung, daß 
dies nur ein bloßer vorlausiger kurzer Entwurf sey» sollte, den man hernach 
e rs t  aus füh r l i ch  ausa rbe i t en ,  und  da r i n  e ines  j eden ,  besonde rs  abe r  unse re  
Rechte und Beschwerden namentlich detailliren und specifieiren wolle. Un-
ter dieser Bedingung genehmigten wir solches. Aber wer kann imfer Er­
staunen und unfern Schmerz schildern, als man uns, bey der endlich er-
folgten Zufannnenbernsung, denfelben unveränderten Plan, in derfelben 
Form, den wir verworfen zu feyn glaubten, wieder vorlegte, und uns in 
der Geschwindigkeit dadurch zu überrumpeln fuchte, daß man sagte, es fey 
nur noch bis Drey Uhr Nachmittags ?,dt, (jetzt aber war es Eilf Uhr) 
wenn wir alfo noch was beyzubringen hatten, möchten wir eilen. Nun sahen 
wir zum zweytenmale, daß man nur mit uns gsfpielet, und uns aufs unver­
antwortlichste hinters Licht geführt hatte: zumal da auch dieKanfrnaunfchaft, 
welche bisher die Rechtmäßigkeit unferer Ansprüche an dieRathsstellen laut 
anerkannt, und solche auf'das nachdrücklichste beym Magistrat durchzuse­
tzen versichert hatte, sich erklarte, sie wolle und konne mir dieser unserer 
Sache nichts zu thun haben. So hatten wir nun ein halbes Jahr, im 
festen Vertrauen auf unserer Mitbürger redliche Gesinnung, die uns so 
heilig zuqesick ert war, gemeinschaftlich gearbeitet, und sahen uns am Ende 
mit unbeschreiblicher Bestürzung so ganz von ihnen Hindan gesetzt und auf-
geopfert; fahen, daß sie bey allem, was sie vorgenommen, auch fogar 
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nicht einen cmftat Gedanken auf unsre Klagen,unsre dringende Noth, unb 
die Mitte!, solcher abzuhelfen, gerichtet; sondern ganz ausschließend, und wohl 
gar zu unferm Nachtheil, nur für sich selbst gesorgt und gehandelt hatten. 
Dies bewog uns denn, alles bisher Verhandelte für null und nichtig zu 
erklaren, unsere Papiere und zurückgeben zu lassen, und dagegen eine form-
liche Manifestations- Protestations- und Reservakionsschrist einzureichen. 

Ew. Hochfüistüche Durchlaucht erfehen hieraus mit LanbesvateUichem 
Mitleiden, wie man mit uns, Ihren getreuen, im Schweiß ihres Ange> 
sichtes redlich arbeitenden Unterthanen und Bürgern, umgegangen ist; wie 
man unsere Gutmuthigkeit und unbefangenes Vertrauen zu misbrauchen 
gesucht, um uns in Absichten hinein zu ziehen, die nie die «nfrigen waren, 
noch je feyn können; wie man einen eben fo ungegrunbeten, als beleidigen­
den Verbacht auf uns zu werfen bemüht gewefen ist, als wenn wir bie 
Veranlasser unb Anfanger gewisser Unruhen im Staat gewesen waren, und 
als wenn hernach nur einige von unfern Repräsentanten, getrieben von 
geheimen unlautern Bewegungsgrunden, ans Leichtsinn unb Veränderlich­
keit, von ber Verbinbung mit unfern Mitbürgern abgetreten waren. 

So tief wir tiefe Täuschung unb bittere Kränkung in unser in In­
nersten fühlen, so groß unb beruhigenb ist auf ber anbern Seite bie Zuver­
sicht , mit welcher wir uns an Ew. Hochfürstl» Durchlaucht wenden, um 
Hochstdencnftlben unsere gerechten Beschwerden vorzutragen und um die 
baldigste und vollkommenste Abhelfung derselben, wozu der Allerhöchste 
Ihnen die Macht, und wohl uns! auch den vaterlichsten Witten gegeben 
hat, flehentlich zu bitten. 

Wir, die eigentliche Bürgerfchaft, wenigstens der bey weitem zahl-
reichste, unentbehrlichste unb nützlichste Theil ber Bürgerfchaft, bie wir 
für bie unumgänglichsten Lebensbedürfnisse arbeiten, wir gehen zu Grunde, 
und einer von uns geräth nach dem andern, mit seiner Familie in Armuth 
und zerstorenbe Dürftigkeit, indem anbere neben uns, beren Erwerbung^» 
weise sur bie Gesunbheit, bas Eigenthum, bie Moralität unb bas Glück 
ihrer Mitbürger oft nur zu verberblich ist, leicht unb schnell zu Wohlstand 
unb Ueberfluß emporsteigen. Müßten wir uns ben Vorwurf ber eigenen 
Verschuldung machen; so bliebe uns nichts übrig, als bie Hand auf ben 
Munb zu legen unb ein Schicksal gebulbig zu tragen, baß wir uns selbst 
bereitet hätten. Aber nein! wir fühlen es, wir können uns unb bie 
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Unsrigen ernähren, und wir wollen arbeiten. Wir jagen nicht noch 
dem Hirngespinst, bey Müßiggang, Unfleiß und Ungeschick gute und be­
queme Tage zu haben. Die gütige Natur und jugendliche Anstrengung, 
hat uns eine gesunde, kraftvolle und geübte Hand gegeben, mit der wir 
des Lebens Nothdurst zu erwerben im Stande sind. Aber — wird un«f 
diese zur Arbeit gewohnte Hand gebunden, oder gar gelähmt, so müssen 
wir, bey allem guten Willen und Geschick, verderben. Wir dürfen uuge* 
scheut behaupten, daß ein jeder, der arbeiten kann und will, und den 
Grundsähen der Vernunft und Religion gemäß, als ein denkender lind ehr« 
licher Mann handelt, von jedem wohleingerichteten Lande, daß er durch 
seinen Bürgereid zu seinem engeren Wirkungskreise gewählet, und dein er 
sich und seine Kraft und Gut und Blut gelobet hat, wo nicht Ueberfluß, 
doch zum allerwenigsten ein hinlängliches und sorgenloses Vrod zu erwarten 
berechtiget sei). Und Kurland, dies gesegnete Land, das nicht bloß das 
Ungefähr der Geburt, sondern freye Wahl, und Liebe und Eid zu unftrm 
Vaterlande machte — und Mitau, dem seine Künstler und Profestioni« 
sten noch nie Mißkredit und Schande gemacht, sollte seine Bürger um 
diese so gerechte Erwartung täuschen? unmöglich könnte ein so Weiser und 
liebevoller Fürst, als die Vorsehung uns in Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
ten gegeben hat, der die wahren Quellen der Staatswohlfahrt fo richtig 
durchschauet, und diese Wohlfahrt so eifrig will, solches unbcregf zu lassen; 
und edelmüthig würde Eine Wohlgebohrne Kurländische Ritter« und Land­
schaft die Hand bieten, solche Hindernisse der allgemeinen Wohlfahrt schien» 
«igst aus dem Wege zu räumen. 

Aber die Ursache unsers so tief gesunkenen Wohlstandes liegt nicht 
hier. Sie liegt vielmehr in der ohne Maaß und Ziel lun sich greifenden 
Erwerbfticht eines Theils unserer Mitbürger; in der Usurpation mancher 
ihnen nicht zustehenden Rechte, und in dem Mißbrauch anderer, die wir, 
gehörig eingeschränkt, ihnen nicht bestreiten wollen. Die Kau freute, mit 
ihrem uneingeschränkten, zum Theil schon unserer alten Polizeyordnunq 
zuwiderlaufenden, oft ganz unpattiotischen, landverderblichen Handel; ftc 
sind es, die uns ausser Brod fe|m, und durch die wir, aus Mangel der 
Nahrung, verderben müssen. Die rohen Materialien, die wir verarbeiten 
sotten, und die größtentheils unser eigenes Land in hinlänglicher Menge und 
Güte hervorbringt, werden von den Kaufieuten aufgekauft, aus dem Lan­
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de geschickt, Verth eurek, und dadurch, wohl gar zuwege gebracht ,,chaß-.si^ 
gänzlich fehlen; — Fabrikwaaren unb allerlei) .Produkte der Kunst und? 
Gewerke, die der hiesige Künstler unb Professwnist eben so tüchtig, und; 
dauerhaft, ja oft viel besser als der Ausländer,, liefert, und von deren' 
Verfertigung und Absatz er sich und die Seinigen ehrlich ernähren soll,: 
werden in aroßer Menge aus fremden Landern hcrbeygeschaft. — Die/ 
notwendigsten Lebensmittel, deren wir Zur . Unterhaltung unserer Kinder, 
Gesellen, Lchrburschei? und Knechte nicht wenig bedürfen, und die wir mcvt 
im Stande sind bey großen Quantitäten anzuschaffen, werden von den, 
Kaufleuten schon vorweggekauft, ehe wir dazu rommen können; und aus' 
ihren Händen müssen wir sie hernach, zum Ruin unserer Haushaltung, um 
sehr erhöheten Preis, und wenn nur noch immer so unverfälscht, und 
nach so richtigem Maaß und Gewicht, als sie der Landniann einbrachte, 
wiederkaufen Und aus Bürgern die dieses thun, bestehet einzig und o.U-
lein unsere Stadtobrigkeit. Diese sollen unsere Klagen hören, sollen un-
ftre Noth, die sie selbst verursachen, abhelfen, sollen uns Recht, 
gegen sich selbst, verschaffen. Ist es zu erwarten, ist es möglich, 
daß Personen, bereit eigenes Interesse dem unsrigen so gerade entgegen sie-' 
het, unpartheyifch und billig richten werden. 

Ew. Hoch für st l Durcblau6)t erblicken hier schon eine weit offene und 
immer fließende Quelle unseres Elendes, unserer allmahligen Verarmung,-
und zugleich den wahren untadelhasten Grund, weswegen wir, den 
Stadtmagistrat zum Theil aus im ferm Mittel zu besetzen verlangen. Wir. 
haben ein ganz nnbestreitiiches Recht dazu, wie wir bereits doknmentiret. 
haben, aber, wenn.wir es auch nicht hatten, so müßte es uns schon die 
natürliche Billigkeit geben. In Sachen, die unsere und der Unftigen Uti=> 
terhalt so nahe angeht, und wovon unser ganzes Bestehe» abhängt , kann» 
unstreitig Niemand so richtig uitheilen, als wir selbst, und daher auch kei-
nem das IV theil natürlicher kompetiren, als uns, und wir mußten einen 
unter Menschen zu seltenen Gr.ad der Tugend annehmen, wenn wir von 
fremden,' durch ein ganz entgegenstehendes Interesse beseelten Personen 
m.dere als nachtheilige Verfügungen in diesen Fällen erwarten wollten. 

Nicht zu gedenken, daß wir mit .unsern besonderen Rechten, Amts- und 
S'chragengesetzen, viel besser bekannt seyn müssen, als Männer, die sich nie 
darum bekümmert haben, unb. deswegen auch bey Mishelligkeiten, unter 
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uns selbst treffender entscheiden und leichter und billiger ausgleichen treiben. 
Hier könnten mir fo mancher unbilligen und harten Entscheidungen, die 
zum Theil auch aus Unwissenheit herrühren, gedenken; aber mir motten 
vorsetzt nur der gerechten Beschwerde erwähnen, welche das hiesige Amt 
der Backer und Fleischer darüber führet, daß Ihnen, ohne alle Zuziehung 
ihrer Aelterleute, oder der Sache kundigen Meister, nach ganz falschen 
Grundsätzen, und einem auf Mitau durchaus nicht anwendbaren Maaß-
stab, die unbilligsten und oft ganz willkührlichen Taxen gesetzt werden, 
worunter sie sehr empfindlich leiden müssen. Und da Ew. Hcchsürftl. 
Durchlaucht es so gern sehen, daß ein jeder, als Mensch und Bürger, seinen 
Werth fühle, und nicht au» niedriger Schwäche zugebe, daß man sein 
Recht unter die Füße trete, fo dürfen wir hinzusetzen, unsere Mitbürger 
im Rath, die uns an Geburt und Stand genz gleich .sind, haben sich un-
serer nicht zu fchmnen, indem manche von uns nicht nur einer sorgfaltigen 
Erziehung genossen haben, fondern auch mit offenen Augen viele Lander 
durchreiset find, und durch Beobachtung und Lesung guter Bücher sich nütz­
liche Kenntnisse erworben, und an Bildung mehtf gevortheilt haben, als 
manche, deren tägliche Beschäftigung von Jugend auf der Ausbildung ih-
res Geistes und Herzens sehr nachtheilig feyn mußte. 

I. 
Dies alles erwogen, zweifeln wir nicht im geringsten, daß Ew. 

Hochfürstl. Durchlauchten unsre wiederholte dringende Bitte gnädigst erhö­
ren , den gegenwärtigen Magistrat eingehen lassen und Hochstlandeöväter, 
fid) verordnen werden, daß auf das forderfamste ein neuer Rath auf eine 
bestimmte Zeit von Drey oder Sechs Jahren gewählet werde, der zur 
Hälfte aus Kaufleuten, die als vorzüglich verständige und patriotische Man« 
ner im ganzen Publikum bekannt sind, und zur Hälfte aus klugeu, geschick-
ten und unbescholtenen Künstlern und Prosessionisten, und zwar ohne alle 
Rücksicht auf das äusserliche Kirchenbekenntniß, bestehe; indem es für un-
sre Zeit und Stadt eine wahre Schande feyn würde, wenn ein fähiger, tu-
gendhafter und patriotifcher Mann, lim der Vorstellung willen, die er sich 
von Dingen macht, über weiche die Meynungen der Menschen ewig ver-
schieden feyn werden, aus dem Wirkungskreise verdrängt werden sollte, in 
welchem er mit seinem Verstände und mit seiner Tugend vorzüglich nützen 
kann» 
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Dies ist unsere erste und Fundamentalbitte, Gnadigster Herr! ohne 

deren gerechtsamste Erhörung unsere Rettung und verbesserter Wohlstand 
ewig eine Chimäre bleiben muß, von welcher wir deswegen auch, so lange 
wir unser und unserer Kinder Wohl lieben, nicht abstehen können noch 
werden. Zumal da wir, nach den Vorschritten, welche lins die Noch zu 
thun gezwungen hat, nun ganz Preis gegeben feyn würden, wenn diejeni­
gen unsere Richter bleiben sollten, die es bisher waren. 

II. 
Unsere zweyte ehrfurchts- und vertrauensvolle Bitte gehet dahin, Ew. 

Hochfürstl. Durchlaucht wollen, nach der von Gott Höchsidenenfelben ver* 
liehenen Macht und Weisheit, gnadigst geruhen, die zügellose Haab - und 
Erwerbungssucht des handelnden Theils unserer Mitbürger, in solche feste und 
undurchbrechliche Granzell zurück zu weisen, daß unser ganzliche Ruin und 
der verminderte Wohlstand des ganzen Landes, nicht langer eine 
unvermeidliche und beweinenSwürdige Folge derselben sey. 

i) Wir denken hier zuerst an die rohen Naturprodukte und Mats-
rialien, welche unser Land liefert, und von deren Verarbeitung das Leben 
und Bestehen fo mancher rechtschaffenen Familie abhangt; z. B. rohes Le-
der, Felle, Wolle, Flachs, Hanpf, :c. wenn diese durch die willkührli-
che, unbeschrankte, oder unzeings Versendung ins Ausland, entweder 
gänzlich fehlen, oder zu feltcn und theuer gemacht werden; fo muß mancher 
ehrliche und fleißige Mann, dem der Staat durch feine natürliche und po-
litifche Beschaffenheit, die Versicherung gab, daß es ihm nie an Mate-
rialien zu seiner Handthierung fehlen könne, und der auf diefe Bürgschaft 
hin, mit vielen Kosten sich das Bürgerrecht und die Meisterschaft erwarb, 
und allen Lasten der öffentlichen Abgaben unterwarf, mit den Seinigen 
schlechterdings zu Grunde gehen und verhungern.— Hören, und erhören 
alfo Ew. Hochfürstl Durchl. mit Vaterherzen die nur zu gerechten rührenden 
Klagen der Garber, der Riemer, der Sattler, der Schuhmacher, der Hutma­
cher, der Seiler, und überhaupt aller derer, welche in Leder, Wolle, Flachs, 
Hanpf ufcd dergleichen arbeiten. Kann, um nur bey einen: Exempel sts-
hen zu bleiben, daß sieb von selbst auf alle andere Falle anwendet, der 
Garber feine Felle nicht silbst aus der ersten Hand, und alfo um den ge-
ringsteii Press haben ; muß er sie von dem Kaufmann nehmen, der schon 
Darauf gewinnen will; muß er das rohe Fell fo theuer unb wohl noch theu-
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dn bezahlen, als -er das ber ei tste ausbringen, und seinen Mitbürgern, 
de:. Schuhmachern, Sattlern K. in die Hände arbeiten kann, so fallt es 
in die Augen, was dies für ihn und für diese alle fur traurige Folgen haben 
müsse. Werden aber die natürlichen Landesprodukte, die wirklich hier 
verarbeitet werden können, im Ueberfluß aus dem Lande geschickt, so müs­
sen die daraus bereiteten Bedürfnisse wieder zurückkommen, und so verliert 
der Staat ansehnliche Summen, und der Fremde, der Ausländer gewinnt. 
Können wir aber unsere Naturprodukte nicht mir zu unserm eigenen Behuf, 
sondern auch wohl noch für den Auslander selbst — verarbeiten, so ist der 
Gewinn Zweyfach und dreyfach. Und geseht, eö käme durch die Versen­
dung  de r  r ohen  Ma te r i a l i en ,  d ie  unse r  gu tes  Land  he rvo rb r i ng t ,  i ooooo  
Rthlr. baareS Geld ins Land, es müßten aber 50 Familien, ans Mangel 
an Arbeit, darüber an den Bettelstab gerathen, und noch in ihren spätesten 
Nachkommen dem Staate zur Last fallen — welch ein unglückliches Ver-
hältniß zwischen Gewinn und Verlust! Diesem großen Uebel wollen Ew. 
Hochfürstliche Durchlaucht, durch eine allerhöchste Verordnung, Landes-
väterlich abhelfen, daß hinführo kein Kaufmann, dem Professiomsten und 
Gewerksmann, die ihm zu feiner Handthierung nothwendigen Materialien 
vorwegkaufe und verthenre, noch sie eher ans dem Lande schicke, bis es 
ausgemacht ist, daß davon ein hinlänglicher Vorrath, zu einem erträglichen 
Preist, auf eine bestimmte Zeit in den Städten vorhanden fey. 

2) Eine eben so wirksame und wohl noch viel schädlichere Ursache unser5 
gänzlichen Verderbens, liegt ferner darin, das; die Buden nnfrer Kaufleute 
mit allen möglichen Fabrik- und Manufakturwaaren, bis zum höchsten 
Ueberfluß, angefüllet find. Es ist kein Amt, keine Profession und Zunft 
zu nennen, die hier nicht über unerlanbten Eindrang und Brodraub klagen 
müßte. Was nur in Gold und Silber, Messing, Kupfer, Eisen, Stahl, 
Glas, Holz, Leder, Wolle, Flachs, ?c. arbeitet — der Uhrmacher, Gold-
und Silberarbeiter, Kupferschmidt, Gürtler, Klempner, Schlosser, Büch-
sen - Zirkel- Nagel- Huss- und Waffenschmidt, Nadler, Drathzieher, 
Schwerdtseger, Tischler, Drechsler, Loh- nnd Rothgarber, Weißgarber, 
Handschuhmacher, Riemer, Sattler, Schuhmacher, Schneider, Hnt-
wacher, Posamentierer, Knopfmacher :c. Diefe alle müssen, wenn jenen 
Eingriffen nicht bald gesteuert wird, zu Grunde gehen, wovon dies ein 
eben fo auffallender als höchsttrauriger Beweis'ist, daß wirklich schon einige 
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?lemker, als z. E. die Gürtler, Schwerdtseger, Büchsenmacher, Messer-
schmiede, Spornmachcr, Kürschner. Zinngießer, Zimmerleute, Maurerze, 
wirllich eingegangen, und, sozusagen, vertrieben sind, oder doch kaum 
den Namen der Existenz mehr vetdtenen. — Die Waaren, wovon hier 
d!e Rede ist, werden bekanntermaßen, größtenteils in Fabriken und an 
Oerfern verfertiget, wo die Materialien zur Stelle, oder doch in der Nah« 
und sehr wohlfeil sind. Hundert Hände arbeiten sie sich stückweise zu. Man 
bereitet sie in ungeheurer Menge, und nur auf den Kauf, das heißt, man 
sieht nicht sowohl auf innere Vollkommenheit und Dauerhaftigkeit, als 
darauf, daß sie gut ins Auge fallen, auf Glanz und Politur. Kein Wun-
der demnach, wenn sie zum Theil um geringere Preise, als unsere Arbei-
ten, feil sind. Dagegen aber dürfen wir uns, ohne den Vorwurf einer 
eitlen Großsprecherei) zu besorgen, rühmen, daß unsere Arbeiten an Brauch-
barkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit im Ganzen, jene weit übertreffen. 
Ja wir haben Produkte unsers Kunstfleißes aufgestellt, und können sie noch 
täglich aufstellen, welche neben den Deutschen, Französischen und Englischen 
die Vergleichung durchaus nicht scheuen dürfen. Unsere fleißigen Arbeiter, 
in Silber, Kupfer, Messing, Stahl und Eisen, unsre Uhrmacher, Schlös­
ser, Schmiede, Stellmacher, Stuhlmacher und Tiscbler haben Werke 
geliefert und können sie noch immer liefern, die, nach Versuchen, welche 
wir dokumentiren können, von geschmackvollen Kennern, denen man die 
ausländische und inländische Arbeit vorlegte, den besten Arbeiten aus Lon-
don vorgezogen worden sind. Diese für uns so rühmlich sprechende Erfah­
rung , haben wir insbesondere mit Tischlerarbeit und Meubeln aus Ma­
hagoniholz noch vor kurzem gemacht; da der Kenner, dem man die Wahl 
ließ, und vorher nicht gesagt hattf, welches die fremde und welches die hie-
sige Arbeit sey, die hier gemachte für die bessere erklärte, und nicht wenig 
erstaunte, als er erfuhr, dies sey Mitausche Arbeit, und zwar um mehr 
als Eindrittel wohlfeiler als die Englische. Die Niederlage ven mancher-
key Arbeiten, welche unsere hiesigen Tischler bereits veranstaltet haben, ist 
ein Beweis hierüber, der keinen Zweifel zurückläßt. Und diesem Vorgan­
ge werden anders Künstler und Profejstonisten ungesäumt folgen, fo bald 
ihnen die Hände nicht mehr so gebunden und sie für Absatz sicher sind. Wir 
haben vorher zugegeben, daß manche Budemva^ren, aus den angeführten 
Gründen, wohlfeiler, aber dafür auch schlechter seyn, als die hier verfer­
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tlgten. Mein in Ansehung vieler behaupten Wir dagegen <. daß mir sie 
selbst zu einem weit niedrigem Preise liefern können, da die hohen Prozente, 
welche der Kaufmann darauf gewinnt, die Kosten d?6 Transports, der 
Zoll und dergleichen, wegfallt, zumal wenn, wie wir nicht zweifeln, Ew. 
Hochfürstl. Durchlaucht geruhen, unsere vorhergehende demüthigste Bitte 
zu erfüllen, der Versendung unserer rohen Materialien einen machtigen 
Riegel vorzuschieben, und dadurch zu verursachen, daß wir die zu ver-
arbeitenden rohen Stoffe, in hinlänglicher Quantität, zu rechter Zeit, und 
um billige Preise haben können. Dann werden z. E. unsere Stellmacher, 
Schmiede, Riemer, Maler ic. Wagen und Fahrzeuge liefern, die vor 
den besten aus Berlin und London den Preis erhalten, und doch viel-
leicht mehrere hundert Rthlr. weniger kosten sollen. 

Wenn man auch nur flüchtig überschlagt, welche ansehnliche Sum-
nun für diese Artikel jährlich ganz unnöthiger Weise aus dem Lande gehen, 
die den auswärtigen Fabrikanten und Professienisten ernähren und iri 
Wohlstand setzen helfen, indessen der hiesige, der zu allen Stadtsbedürf-
nisten nach Vermögen, und oft über Vermögen, kontribuiren muß, darbet'; 
so fallt es in die Augen, wie unpatriotisch und landverderblich ein solcher 
Handel sey. Man sollte glauben, einem Manne, der noch nicht allen 
Menschen- und Bürgersinn bey sich getödtet hätte, müßte es ein Dolch-
stich durchs Herz seyn, so oft er einen redlichen, geschickten und arbeitsa­
men Mitbürger im zerrissenen Rocke und mik sorgenvollem Angesichte begeg­
net, und ihm der Gedanke durch die Seele fährt: Dies Elend ist die Wür-
kung deiner alles an sich reissenden Haabsucht. Wenn du dich in deinen 
Schranken hieltest, so könnte auch dieser Redliche mit seinen Kindern Brod 
und Freude haben! — Wer freuet sich nicht vorzüglich der Fruchte, die 
auf seinem eigenen Boden gewachsen sind. Oder, welcher verständige 
HauSwirth wird die Früchte seiues eigenen Feldes und Gartens verderben, 
und sich dafür ausländische kommen lassen. 

Ist es einem jeden freyen Bürger, der zum Wohl des Staats das 
Seinige gern beytragt, ohne Zweifel, erlaubt, ja ist es sogar feine Pflicht, 
mit Bescheidenheit und Ehrfurcht, gegen die gesetzgebende Macht, seine 
Meynung darüber zu sagen, und seine gut gemeyntcn Anträge bekannt zu 
machen, so werden Ew. Hochfürstl. Durchlaucht auch die Reflexionen nicht 
ungnädig bemerken, die uns Ungelehrten, in der Staatswirthschast srey-
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lich timfa^vncn Kiuifrlmt unb Gewerksmannern,- u(>er diese Sache, die 
uns slGft fo nahe angehet, ein gesundes Nachdenken darreichet. Auch 
vcn uns hat es, bey der geringsten Ueberleguna, nicht unbemerkt bleiben kön­
nen, daß der Handel eine der vornehmsten Quellen des Wohlstandes und 
Flores eines Landes sey; aberfreylich nur ein folcher Handel, welcher 
der besonder» Beschaffenheit des Landes in allen Rücksichten aufs genaueste 
angemessen ist. Wir können es begreifen, daß es einen Handel geben 
könne, der das Land, aus welches er nicht paßt, in kurzer leicht zu berech­
nender Zeit, bis an den Rand des Verderbens führet, und es zuletzt ohne 
Rettung unglücklich macht. Wenn 30 Familien verarmen müssen, damit 
eit', e reich werde, wenn 200000 Rthlr. aus dem Lande gehen müssen, 
damit ein einziger Mann, der mit solchen Waaren handelt, die nach 2 bis 
3  Jahren auf  dem Düngerhaufen l iegen,  e in  Vermögen von 4 0 0 0 0  

Rthlr. erwerbe (und das ist der Fall, wenn er 20 Prozent verdien!-) wenn 
(lifo eine Million über die Granzeu geschickt wird, damit der Staat 5 reiche 
Manner, jeden von 40000 Rthlrn. habe; so hat er 800000 Rthlr. so 
gu t  w ie  i n  das  Mee r  gewor fen .  So  v ie l  kos ten  a l so  so l che  5  Man-
ner ihrein Vaterlande! Dies ist es, was weise Regenten bewogen 
hat, die Einfuhr gewisser Handelsartikel, entweder schlechterdings zu ver­
bieten, oder sie. mit einem so hohen Jmpost zu belegen, daß den meisten 
die Lust damit zu handeln vergehen rnkiß. Höchststrafbar würden wir uns 
selbst vorkommen , wenn wir von Ew. Hochfürstl. Durchlaucht nicht dassel­
be mit Zuversicht erwarteten — weniger von Höchstdenenfelbm erwarte­
ten, als man von dem besten und väterlichsten Fürsten, dem des Landes 
Wohl sein einziger Gedanke ist, - und der alle seine Kinder mit gleicher Liebe 
liebet, unb daher nie zugeben wirb, daß eins derselben sein Glück aus das 
Unglück von 50 andern gründe, zu erwarten berechtiget ist. Hier erhebt 
sich noch ganz besonders die Klage der hiesigen Böttcher, welchen nicht nur 
der Kaufmann die Reife!, unb Bander wegkauft, sondern die auch noch 
dadurch außer Brod und Nahrung gesetzt werden, daß eine so erstaunliche 
Menge ihrer Arbeiten durch die Flößer im Frühlinge zugeführet wird. Da­
mit vereinigen sich die Töpfer, welche, so vieler andern Eingriffe, die sie 
drücken, nicht zu gedenken, Über den so genannten Bremschen Töpfer seuf­
zen , der jährlich ganze Ladungen irdener Gefäße herführet und absetzt., und 
eines Privileg« mißbraucht, welches einst seinem verstorbenen Vater, bloß 
auf dessen Person, gegeben war. Mit 
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Mit froher Hofnung sehen wir daher den landesherrlichen Befehlen 
und Anordnungen entgegen, vermittelst welcher die Kaufmannschaft gehin-
bert wird, uns zu ruiniren, mit) für bie Zukunft bis Em fuhr aller solcher Ar-
be i f e t t ,  d i e  w i r  se lbs t  i n  gehö r i ge r  Menge  unb  Gü te  ve r fe r ­
tigen können, und uns zu liefern anheischig machen, aufbaS strengste 
untersagt werbe. Wir verbinden bamif die flehentlichste Bitte, Ew. Hoch-
fürstlichen Durchlaucht wollen zugleich bie weise und huldreiche Fürsorge 
für uns, Ihre treuen Bürger, tragen, daß die Juden im5 weniger schädlich 
werden mögen. WaS bie ben hiesigen Schneidern, Klempnern, Gla­
sern, Fleischern, Malern unb vielen anbern für unsäglichen Schaben thun, 
ist notorisch. Wir sind weit davon entfernet, diese unsere unglücklichen 
Mitmenschen durchaus verdrangen zu wollen, glauben aber, daß sie zu vie­
len notwendigen Arbeiten, besonders zum Ackerbau, der in unserm lande 
noch so vieler Hände bedarf, viel besser zu gebrauchen , und dadurch uns 
unschädlich, unb dem Staate wirklich nützlich zu machen waren. Wir 
überlassen bieses Ew. Hochfürstl. Durchlaucht höherem Ermessen und tan-
deövaterlichen Verfügung. 

3) Noch ein Uebel, welches dem Mittelmann und Armen überhaupt, 
tiefendem aber auch uns, bas Leben fo sehr erschweret, unt» miste Notl> 
und  So rgen  ve rg röße r t ,  i s t  b i e  a l l geme in  he r r schende ,  und  von  Tag  zu  
Tag mehr um sich greifende A u ff a u f e r e y. Ehe der Landmann, mit den 
LebenSttothwenbigkeiten aller Alt, ben Markt, ja oft, ehe er noch bie Sfabt 
erreicht hat, wissen die Aufkaufer, welche alle Thöre und Zugänge besetzt 
halfen, durch mancherlei) Kunstgriffe, Persuasionen und dergleichen, alles 
an sich zu bringen. Was daraus für höchsttraurige unb zum Theil schreck­
liche Folgen, in Ansehung des größten Theils ber Bürger unb Stadtein-
wohner entstehen müssen, dürfen wir Ew. Hochfürstl. Dm chla uch t nicht erst 
vorstellen. Es dürfen nur noch einige Umstände sich damit verbinden, um 
Theuvung unb Hungersnot^ mit ihrem ganzen unglücklichen Gefolge her­
vorzubringen. Und selbst das Glück gesegneter und wohlfeiler Zeiten 
kann  de r  A rme  n iema ls  emp f i nden ,  so  l ange  das  ge f räß ige  Unge ­
heuer ber Aufkäuferey feine Klauen ungestraft ausstrecken darf. — 
Bey der Liebe, die Ew. Hochfürstl. Durchlauchten zu Ihrem Volke und bc-
sonders zu den Armen und Elenden tragen, die mit Angst und Sorge sich 
kaum von einem Tage zum anbern des LebenSnothdurst zu verschaffen wis-
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ftn, beschwören mir Höchstdieselben, dieses Ungeheuer einmal gänzlich und 
aus immer zu zerstören, und zu dem Ende bey namhafter schwerer Strafe 
zu befehlen: daß alle unentbehrliche Lebensbedürfnisse und Nahrungsmittel, 
worüber nicht im Großen vo^angige Kontrakte auf den Hofen geschlossen 
sind, durchaus auf den eigentlichen Marktplatz geführet werden 
müssen, damit sich jeder Bürger und Einwohner der Stadt, zu seiner 
Konsumtion, das Nöthige anschaffen könne, daß keiner, der die Lebensmittel 
wider verHöckern und verkaufen will, sich unter irgend einem Vorwande un­
terstehen dürfe, vor des Nachmittags um i Uhr das geringste davon zu 
e rhande ln ;  und  daß  end l i ch  au f r i ch t i ges  Maaß  und  Gew ich t ,  
wie auch unverdorbene und unverfälschte Waare in den Salz-und Höcker-
buden, mit mehr Strenge und Gewissenhaftigkeit, als bisher, gesehen 
werde. 

4) Wir kommen hiernachst auf einen Feind der allgemeinen und un-
frer besondern Wohlfahrt, der um fo gefahrlicher und furchtbarer ist, je 
versteckter und schlauer er ist; wir meynen den Wucher. Unsere Klagen 
sind gewiß nicht die ersten, die darüber zu Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
Ohren gekommen sind. Das ganze Land seufzet bereits unter der ungerechten 
und mörderischen Raubsucht derer, welche mit dem Wucher ihr ordentli-
cheS Gewerbe treiben. Aber wer fühlet sie empfindlicher? wer muß so 
schnell daS rettungslose Opser derselben werden, als der arme Professonist 
und Handwerksmann, wenn er eine kleine Summe gebraucht, um sich cnf« 
weder im Besitz seiner Hütte zu erhalten, oder seine Profession gehörig be­
treiben zu können? Ein Fall, der in diesen nahrlosen Zeiten, und bey un-
sier bisherigen Bedrückung, leider nur zu oft eintritt! Die LandeSgesche 
haben zwar eine ertragliche Zinse festgesetzt, und noch vor kurzem ist, ver­
mittelst Ew. Hochfürstl. Durchlaucht gnadigsten Verordnung und eines 
landtaglichen Schlusses, auf die Uebertretung diefer Gesetze, eine eben so 
gerechte als scharfe Strafe verhangt worden. Aber die erfinderische 
Schlamgkeit des Wuchrers lachet dieser heilsamen Gesetze und Verordnun­
gen, sie ist unerschöpflich Ön Kunstgriffen ihnen auszuweichen, und sie ver-
geblich zu machen. Ja man höret wohl gar, daß diejenigen, deren Amt 
und Pflicht es ist, das Recht zu Ichren, und der unter Nöih und Armuth 
kampfenden Bürgertugend, Beschützer und Retter zu seyn, laut und un-
gescheut die Vertheidigung des Wuchers, mit Wort und That über sich 
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nehmen. Man st-het, daß Menschen in einer Zeit von wenig Jahren zu 
einem ungeheuren Vermögen gelangen, wovon sie auf dem erlaubten We-
ge der gemeinnützigen, tuhmlrdjen GeschaMkeit, auch bey dein angestreug-
testen gleise und dem xi ößten Sorgen, nicht den dritten Theil hatten er-
werben können.' Ihr Exempel reizt immer mehrere, es ihnen nachzu-
thun. Andere Geschäfte und Erwerbungsmittel, wo es mit dem Gewinn 
langsamer geht, werden hindangesetzt und aufgegeben, dagegen aber der 
Wucher zur einzigen Beschäftigung gemacht. Der Ackerbau, der Han-
bel, die Industrie in allen Fächern der Kunst und des Gewerbes, muß 
dadurch (chon unersetzlich verlieren. lAber das schlimmste ist, daß es sich 
fast mit arithmetischer Gewißheit bestimmen laßt, in welcher kurzen Zeit das 
Geld des ganzen Landes in den Händen von vielleicht nur 10 oder 12 Wu­
cherern seyn muß. Gesetzt, einer hat ein Kapital von 50000 Rthlm. und 
nimmt nur 12 von Hundert; so hat er es, wenn er, wie gewöhnlich, die 
Zinsen als Kapital nutzet, in 7 Jahren wenigstens verdoppelt, besitzt m: 

wen ige r  a l s  14  Jah ren  200000Rth l r .  unb  i n  e in i gen  20  Jah ren  400000  
Rthlr. — Nimmt man nur 10 solcher Wucherer an, so besitzen sie nach 
so wenig Jahren 4 Millionen. Woher sind diese gekommen? Wer hat 
diese verloren? Welch ein Strudel, der alles zu verschlingen drehet! Und 
wir haben nur 12 Prozent angenommen! Aber erweislich werden öfterer 20 
bis 30 Prozent, unter mancherlei) Titeln und Vorwenden genommen. 

Könn ten  d ie  Kon t rak tenbüche r  und  P fandve rsch re ibungen  re -den ,  
und wollten die Unterhändler und Mäkler, welches zu Zeiten in Amt 
und Pflicht stehende geschworne Männer sind, wollten die reden, welche 
Abscheulichkeiten würden ans Licht kommen! Wir selbst könnten ans un-
fern Mitteln fleißige Bürger aufstellen, denen auf diefe Weife der letzte 
Blutstropfen ausgepreßt worden ist. Die höchste Obrigkeitliche Macht, 
welche das Eigenthum der Bürger zu schützen verbunden ist, und deswegen 
die Straßen von Dieben und Räubern zu, reinigen sucht, hat das Recht, 
und hält es für ihre Pflicht, wenn sie bey einem armen Manne Gold und 
Silber oder Edelsteine von beträchtlichem Werth findet, zu fragen und zu 
untersuchen: woher er solches habe? wie er dazu gekommen sey? wer will 
i h r  denn  das  Rech t  absp rechen ,  wenn  e in i ge  i h re r  Un te rgebenen  ung laub -
lich schnell zum Besitz eines fo großen Vermögens gelangen, von dem 
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es sich erweisen laßt, daß es auf den ihnen angewiesenen rechtmäßigen We-
gen ohnmöglich zu erwerben stünde, ebenfalls von Amts wegen, die streng-
sie Untersuchung anzustellen und die genaueste Rechenschast zu fordern, 
durch welche Mittel, der Besitzer, in so Kurzer Zeit, Herr von so großem 
Reichthum geworden sey? Deutschlands jüngst verewigter Kaiser ermun­
terte die ersten Köpfe seines Reichs durch hohe Prämien, Mittel zur Aus-
rottung dieses größten aller bürgerlichen Uebel zu erfinden, 
und es mißlang ihm nicht ganz! Leopold war es vorbehalten, es ganz zu 
besiegen. —• Und wir sehen selbst in unserer Nachbarschaft glückliche Lan­
der , wo es fast schon gänzlich verschwunden ist. Auch Ew. Hochfürstl. 
Durchlaucht werden, unterstützt von Einer Wohlgebohrnen Ritter- und 
Landschaft, deren eigenes Interesie hiebey so sehr verlieret, in Höchstdero 
Weisheit, Mittel zu finden wissen, diesem landverderblichen Uebel zu steu-
ren. In diesem Vertrauen, heben wir und alle, welche in Höchstdenen-
selben den gerechten vaterlichen Beschützer ihres Eigenthums verehren, die 
Hände  zu  De ro  Fü rs tens tuh l  empor ,  und  s tehen  um sch leun ige  Re t -
t ung  aus  den  une rsä t t l i chen  K lauen  de r  Wuche re r .  

5.) Aber auch hiemit ist leider das Verzeichniß unsrer Plagen , oder 
vielmehr der Haupkursachen, aus welchen wir unsere Noth, und nicht bloö 
unsere, sondern auch die allgemeine Noth herleiten, noch nicht 
geendigt. Die in unsrer Stadt, zu ihrer Schande, geduldete, und man 
möchte sagen, recht mit Sorgfalt gehegte Betteley, hat so mannigfalti­
ge äusserst schlimme Folgen für die öffentliche Sicherheit, für Gesundheit, 
A rbe i t samke i t ,  S i t t l i chke i t ,  K inde rzuch t ,  und  übe rhaup t  sü r  d i e  bü r -
g er liche Tugend und Wohlfahrt, daß wir aufhören müßten, ehr-
liebende, patriotische Bürger Zu seyn, wenn wir langer darüber schweigen 
wollten. Unsre Straßen wimmeln, an einigen Tagen in der Woche, von 
zerlumpten Elenden, Krüppeln und Preßhaften, die kaum ihre Blöße be-
decken können, aber auch von Lüdet lichen und Lasterhaften, die nur Brandt-
wein ausdünsten, taumelnd und mit lallender Zunge, ihre Gabe begehren, 
und mit ihrem abstheulichen Gebrüll, welches sie Singen unt) Beten nen, 
nen, Gott und die Religion lästern. Man zahlet-an den zum Betteln 
privilegirten Tagen, zu 60 bis 70 in den Hausern, und vcm äußersten 
Gebiet der Stadt bis zum Thor, fährt man zu gewissen Zeiten, wie durch 
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eine doppelte Reihe solcher Unglücklichen. Wahrlich ein Anblick, der das 
Herz des Mensche; freundes und eines Jeden , der noch patriotische Ehr-
iiebe hat, tief verwundet und ihn zwinget, sich vor den Fremden und 
Durchreisenden scharnroth zu verbergen. Und doch hat imfer Magistrat 
bis jetzt, nicht nur nichts gerhan, nm diesem Unwesen zu steuern, sondern 
e r  ha t  auch  d ie  nachd rück l i chs ten  Au f f o rde rungen  und  E rmun te ­
rungen, die von Zeit zu Zeit an ihn ergangen sind, mit unbegreiflicher 
Kalte von sich gewiesen. Verschiedene Personen, und selbst Adeliche Fa-
milien, die hier in Mitau wohnen, haben sich zu einem jährlichen gewis-
sen Veytrage von 50, 100 bis 200 Fl. bereits erboten, um die Gassen 
von Bettlern zu reinigen, ja eS sind sogar Kapitalien von 2 bis 3000 
Rthlrn. zur ersten Anlage eines Fonds, theils osseriret, theils wirklich de-
ponüt werden; und es ist zuverlaßig gewiß, daß jeder Einwohner, nach 
.seinem Vermögen, und mehr, als er jetzt mit Unwillen an der Thüre giebf, 
M i t  F reuden  bey r ragen  wü rde ,  um d iese  Schande  und  Beschwerde  
von der Stadt abzuwenden. Nach dem lobenswürdigen Beyspiel, welches 
uns die Stadt Lieb a u in diesem Stücke gegeben hat, wo durch eines ein-
zigen rechtschaffenen Mannes Vorwendung, das Betteln unmöglich ge-
macht worden ist, ist der Eifer der hiesigen Einwohner von neuem erwacht. 
Unglaublich und unerklärbar ist es daher, daß dem allen ungeachtet nichts 
geschiehet. Aber wenn man erwägt, wie viele Personen, und besonders 
auch unter den Rathsverwandten, von Vier- und Brandtweinöschenken 
sich nähren, wie manche 100 Gläser Brandtwein an den Betteltagen aus-
gcleeret werden — wie der geringe Arbeitsmann, Tagelöhner und Soldat, 
größtentheils das, womit er Weib und Kinder unterhalten sollte, in den 
Schenken sitzen läßt, sich vor der Zeit um Leben, Kraft und Gesundheit, 
oder doch sich und die Seinigen an den Bettelstab bringt — wie denn die 
verarmten, zur Arbeit untüchtig gewordenen, oder doch ihre nachgelassenen 
Weiber und Waysen, in gewissen Schenken, die auch wohl den Namen 
Bettel schenken tragen, und die einträglichsten sind, und in den 
von ihnen abhängigen, in Winkeln belegenen Krügen, das gesammelte 
Almosen auf die unverschämteste Weise wieder durchbringen — wenn man 
bedenket, das? die Freyheit zu betteln verkauft wird, und eine ordentliche 
Revenue für Gerichtspersonen ist; so wird alles glaublich und sehr erklär» 
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bar. — Lassen denn doch E>v. Hochfürstl. Durchs, das mannigfaltige, 
schreckliche Elend, welches aus der Betteley entspringt, und Höchstdero 
einsichtsvollen Blicken unmöglich entgehen kann, sich zu Herzen gehen. 
Im Namen aller derer, denen die Ehre und das Wohl ihres Vaterlan-
des heilige Sache ist, im Namen so vieler unglücklichen Kinder, die da-
durch um alle Erziehung, ja um ihre Menschheit kommen, im Namen der 
Tugend  und  Re l i g i on ,  d i e  n i r gends  t i e fe re  Wunden  a l s  h i e r  
bekömmt, flehen wir demüthigst: geruhen Sie, Gnädigster Landesva-
ter! sich auch dieser ihrer Kinder jammern zu lassen, und zu dem Ende 
dem Magistrat anzubefehlen, daß Höchstdenenseiben ein Plan, wie die 
Betteley von Grund ans und auf immer zu verbannen sey, zur Höchsten 
Approbation auf das fordcrfamste geziemend unterlegt werde. Männer, die 
auf den ersten Wink zur Entwerfung eines solchen Plans bereit sind, und 
auch zur Ausführung' desselben gern die Hand bieten werden, können wir 
selbst vorschlagen. 

6) Wir haben eben die Schenken, als die vornehmsten Nah-
rungs- und Beförderungsmittel der Betteley geschildert. Geruhen Ew. 
Hochfürstl« Durchl. auch hierüber noch besonders unsre gerechten Be-
schwerden gnädigst anzunehmen. Die Anzahl der Schenken ist fur den 
Umfang und die Bewohner unserer Stadt viel zu groß, und sie wachst fast 
jährlich. Ein schönes Haus nach dem andern, und in den vornehmsten 
Straßen, wird dazu eingerichtet, so daß, wenn es so fortgehet, bald ganz 
Mitau nur ein einziger großer Krug seyn wird. Wir wollen nicht in An­
regung bringen, daß wir aus unser» Reisen und Wanderungen, durch 
manche große unb blühende Städte, bemerkt haben, daß dergleichen 
Trinkhäuser nicht innerhalb ber Ringmauren der Stadt geduldet, sondern 
nur in den Vorstädten gefunden werden, weil die Verfassung unfers Landes 
in diesem Stücke vielleicht ein anders erfordern mag ; aber das dürfen wir 
nicht nngerügt lassen, daß wir an keinem Orte die Völlerei) so haben 
im Schwange, noch das niedrige Volk, Kutscher, Knechte, Jungen ic, 
so fast durchgängig dem Trunk und der Spielfncht ergeben gesehen. 
Hieran möchten doch wohl die gar zu häufigen Gelegenheiten, die man« 
nigfaltigen Lockungen und starken Anreizungsmittel, deren man sich hie und 
da bedienet, schuld seyn. Wie groß und allgemein sind nicht die Klagen 
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über Verführung sonst nüchterner und fleißiger Dienstboten^ Und wlr 
selbst haben alle Ausnmksamkeit anzuwenden, um nur das Verderben un­
serer iehrbursch- abzuwehren. Die Thronen manches zu Hause hungern-
den ehrlichen Weibes und frierenden Kinder, während der Mann und Va­
te r  das ,  womi t  e r  s i e  sä t t i gen  l i nd  k le i den  so l l t e ,  i n  de r  Schenke  ve r  t anz t ,  
versaust und verspielt, möchte wohl kein braver Mann auf std) la­
den. Auch ist es nichts seltenes, daß man einen Armen, wenn er sei»,en 
letzten Ferding vertrunken hat, und er nun seiner Sinne kaum mehr mach-
tig ist, in der strengsten Kalte, mit unmenschlicher Grausamkeit, aus die 
Gasse  w i r f t ,  wo  e r  j ämmer l i ch  e r f r i e ren  mu  j?«  Jede r  W in te r  l i e f e r t  
davon mehr als ein Exeinpel. -- Hiernachst ist auch die Be­
scha f fenhe i t  des  Ge t ränks ,  vo rnehml i ch  des  B ie r s ,  von  de r  A t t ,  daß  Ge ­
sundheit und ieben darunter leiden müssen, und vielleicht eben hierein 
Hauptgrund des bemerkten Mißverhältnisses der Sterblichkeit unter dem 
gemeinen Volke liegt. — Weil auch das schlechteste reichlich genug abgeht, 
so wird nicht die mindeste Sorgfalt angewendet, etwas Gutes 311 liefern. 
Wenn der Handwerksmann, der bey seiner oft so sauren und entkräftendes 
Arbeit, mit seinen Gesellen, eines stärkenden jabetrunks vorzüglich bedarf, 
nach einem reinen, wohlschmeckenden und nährenden Biere sich sehnet: ss 
erhält er nur zu oft eine Jauche, die in Deutschland ein rechtschaffener 
Mann seinem Vieh vorzusehen Bedenken tragen würde, die er entweder 
für Ekel von sich stoßen, oder deren Genuß er mit Schmerzen und Krank-
heit büßen muß. 

Ew. Hochfürstl. Durchlauchten wollen auf diese unsere flehentliche 
Bitte die gnädige und landerherrliche Verfügung treffen, daH 1) die 
Anzahl der Schenken, deren überflüßige Menge so schädlich und gefahrlich 
ist, beschränkt und wenigstens nicht größer werde, als sie nun leider schon 
ist; daß 2) beeidigte und der Sache kundige jeute angesetzt werden, welche 
strenge darauf sehen, daß das Bier in möglichster Vollkommenheit ges 
brauet und das schlechte weggegossen werde; daß 3) innerhalb den Schenk­
stuben, der Völlerey, dem Karten - und Würfelspielen und 
dem lärmenden wilden Wesen, wodurch das Ohr und Gefühl der 
Nachbarn und Vorbeygehenden, so wie überhaupt die Sittlichkeit so sehr 
beleidiget wird, mit Ernst gesteuert werde; daß 4) des Winters nach 5 
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Uhr und des Sommers nach § Uhr, kein Saufen, Slngen, Tanzen und 
Musiciren in den Schenken mehr geduldet werde. Und da endlich 5) die 
hiesigen Traiteure, Gastgeber und Köche, welche auch ihr Bürgenechr, un­
ter der Voraussetzung, daß sie Brod und ehrliches Auskommen haben 
würden, mit vielen Kosten erworben haben, und keinen geringen Thdl der 
Stadtslasten tragen helfen , durch die Schenken, auf mancherlei) Weife, 
vornehmlich in Ansehung der Beherbergung 'und Speisung der Fremden 
und Reisenden, des einzelnen Verkaufs der Getränke, besonders des di-
stillirten Brandtweins über die Straße ?c. beeinträchtiget und niederge­
drückt werden; so bitten sie unterthanigst, das; Ew. Hochfürstl. Durchlaucht 
diesen ihren Bedrängnissen abwehren, und ihren besondern Nahrungszweig, 
nach dem Beispiel anderer policirten Städte, auf einen solchen feste» Fuß 
-setzen wollen, der sie gegen alle nachtheilige Eingriffe decke, und ihr ehr-
liches Fortkommen sichere. 

D ie  E inqua r t i r ung  des  Hoch fü rs t l .  M i l i t a i r s  w i rd  uns  eben ­
falls, nicht durch fich selbst, sondern durch die Art, wie sich unsre 
Vorgesetzten dabey benehmen, zu einer drückenden last. Daß durch die 
Soldaten, welche Hier ihre Löhnung verzehren, eine Summe von 8 bis 
10000 JXtHlrn, in Umlauf kommt, ist für einen kleinen Ort, wie Mitau 
ist, allerdings ein betrachtlicher Vortheil, und eine wahre Wohlthat, wo-
für wir Ew. Hochfürstl. Durchlaucht sehr zu danken haben. Wenn aber 
das Lastige, welches die Beherbergung des Soldaten mit sich führt, aus­
schließend einem ganz kleinen Theil, gerade der schwächsten und ärmsten 
Bürger, zugewälzet wird; — wenn sich von Zeit zu Zeit, unter allerhand 
nichtigen Vorwanden und Titeln, eben die wohlhabendesten Bürger, und 
unter diesen befonderS auch die, deren Einnahme durch die Soldaten jähr-
lich IHN 2, 3 und mehrere hundert Thaler, wie es erweislich ist, vergro-
feit wird, davon losmachen; wenn endlich fo manche Parteilichkeit mit 
unterlauft, indem man den einen, dem man wohl will, ganz verschonet, 
und den andern, wider den man etwas hat, 2 und 3 fach tragen laßt; fo 
wird die last für die wenig übrig bleibenden Schultern freylich nieder­
drückend, und es äußert sich eine Unbilligkeit, die kaum ihres gleichen hat. 
Da dies nun wirklich der Fall bey uns ist, und hieraus für manchen unter 
ans eine gänzliche Zerstörung feines häuslichen 'Wohlstandes entspringt; so 
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thnn wir d5n Vorschlag, daß, auf Kosten der Stadt, gleich mit anheben-
dem Frühlinge, Kaserneu erbauet werden mögen. Sollten die Rekog« 
nitions- und Servisgelder, welche gleichwohl eine ansehnliche Summe aus-
machen, dazu nicht zureichen, so wird jeder Bürger mit Freuden einmal 
für allemal, nach seinen Umstanden, ein Beträchtliches dazu kontribuiren, 
und dadurch sich so manchen Verdruß, so manche unangenehme Stöhrung in 
seinen Arbeiten und häuslichen Einrichtungen, auf immer abkaufen. 

Ucberhaupt müßte es unsrer Stadt nicht an Kraft und Vermögen 
fehlen, diese und andere gemeinnützliche Anstalten zu Stande zu bringen; 
der ärmere Bürger dürfte nicht zu Klagen über zu schwere Abgaben veran-
lasset werden ; das hiesige Fleischeramt z. E. dürfte nicht, außer dem sehr 
geringen Zolle, den es Ew. Hochfürstl. Durchlaucht mit Freuden entrichtet, 
noch mit einem neuen dreymal so hohen Zoil an den Magistrat, der höchst» 
drückend ist, und über dessen Rechtmäßigkeit es schon lange die bittersten 
Klagen führet, beschweret werden, wenn die öffentlichen Güter und Ein-
fünfte, mit der gehörigen Klugheit, Sorgfalt und Eifer administriret und 
angewendet würden. Co mancher schönen Zuflüsse der Stadtskasse nicht 
zu gedenken, so hat die Stadt, durch die Gnade und Landesväterliche Für-
sorge derer, welche sie gegründet und fundiret haben, ein so tresiiches, er-
g'cbiges Gut, welches, besonders jetzt, nach dem durch die von Ew. Hoch-
fürstlichen Durchsuche gnädigst bewürkteu Grenzberichtigung, der Ertrag 
desselben so ansehnlich vermehret worden ist, bei) seinem Umfange, seinen 
gießen Aeckern, herrlichen Viehpacht, zahlreichen Bauerschaft, und so 
außerordentlich vortheilhasten Lage in der Nahe der Stadt, wenn es Sach-
fundig verwaltet würde, einen reinen Gewinn von 2000 Rthlrn. abwerfen 
müßte, und schen seit vielen Jahren hatte abwerfen müssen, wie wir es 
mit dein Zeugnisse der erfahrendsten Wirrhe beweisen können. Aber wenn 
die Art und Weise, wie diese ergiebige Geldquelle genutzt und ausgebracht 
weiden soll, der äußersten Unwissenheit und Unerfahrenheit in landwirth-
schaftlichen Dingen, der kältesten Sorgkosigkeit, oder auch dem Eigensinn, 
der Witlluhr und Partheylichkcit, unverantwortlicher Weise überlassen wird; 
wenn der Bauer in seinem Ungehorsam, seiner Faulheit, ferner Lüderlich-
feit auf e.tle Art gestaickt; ręer.n er in den Schenken, selbst derer, die am 
meisten für feinen Wohlstand sorgen müßten, ausgesogen — wenn er von 
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seinen Landarbeiten zu Frohndiensten für tm Kornhandlsr in der Stadt, 
dem er doch zu nichts verpflichtet ist, gezogen wird ic. — fo kann eine 
solche unglückliche Wirtschaft keine andere Folgen haben, a^s die j;e bis-
her in der That gehabt hc.t; daß nehmlich die Stadtskasse, anstatt jährlich 
ein paar tausend Thaler zu gewinnen, noch baaren Verlust leidet. Dies 
i s t  e i ne  Ma te r i e ,  d ie  ke in  rech t scha f f ene r  Bü rge r ,  de r  e i n i ge  Beg r i f f e  von  
der Wichtigkeit der Sache hat, ohne tiefen Unwillen und Schmerz 
beuihren kann; zumal da er sich bis jetzt außer Stand gesetzt stehet, dieje-
nigen, durch deren Schuld, in einer Reihe von Jahren, so viel Tausende 
verloren gegangen sind, und daher so viel Gutes unterblieben ist, zur Ver­
antwortung und Rechenschaft zu ziehen , wenn anders Ew, Hoch für st-
l i che  Du rch lauch t  s i ch  n i ch t  hu ld re i chs t  bewogen  f üh len ,  auch  i n  d iese r -
für MitauS Flor so außerordentlich wichtigen Sachs ein 
HöchstoberherrlichöS Einsehen zu thun, als warum wir hiemit, im Ver­
trauen auf gnadige Erhörung, unterthanigst gebeten haben wollen. 

Aus dieser aufrichtigen und freymüthigen Darstellung, welche wir zu 
Ew. Hochfürstl. Durchlaucht Füßen niederlegen, sehen und übersehen 
Höchstdieselben das ganze Gefolge unserer Plagen und Leiden, und alle 
die Hindernisse unseres Wohlstandes, gegen welche wir schon so lange ver-
geblich kämpften, und denen wir es einzig und allein beymejsen, daß wir 
nicht die kraftvollen, zufriedenen und frohen Bürger sind, die wir in einem 
so gesegneten Lande, lind unter der sanften, wohlthatigen Regierung eines 
so liebenswürdigen Fürsten, seyn konnten und müßten» Ew. Hochfürstl. 
Du rch lauch t  e r kennen  m i t  Woh lge fa l l en ,  daß  w i r  d ie  U rsachen  de r  a l l -
geme inen  und  unse re r  besonde rn  No th ,  n i ch t  i n  de r  Landes ­
verfassung, nicht in uuserm Verhältnis, gegen die andern, be-
sonders die höhern Stande suchen, welches durch weise Gesetze ein-
mal festgesetzt ist. Nein! wir suchen sie da, wo sie wirklich sind, in 
dem Uebe rgew ich t ,  i n  dem Uebe rmu th  de re r ,  d i e  uns  bü rge r l i ch  
gleich sind — in dem Mangel der Policey. Voll Danks ge-
gen die Vorsehung, voll reiner und feuriger Liebe zu unferm Vaterlande, 
fühlt unsere Selbstliebe, und unsere Ehrbegierde, in dem Gedanken 
Befriedigung, daß wir Kurländer sind. Ew. Hochfürstlichen Durch-
lguchtcn sowohl, als Einer Wohlgebohrnen Ritter- und Landschaft, mit 
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unerschütterlicher Treue ergeben, sind wir bereit, Gut und Blut für Höchst-
dero und des Landes Wohl aufzuopfern. Wir fühlen uns nicht von dem 
unglücklichen Schwindelgeist der Zeit, zu frevelhaften, ins Vcrder-
ben stürzenden Verletzungen der heiligsten Verbindlichkeiten, wie in ei-
nem Sturm, dahin hingerissen. Nein, wir gehen den Weg, den Ver-
nunft und Religion uns vorzeichnen, dci; Weg, den fromme, still.', treue 
und gewissenhafte Bürger, denen wahre Ehrfurcht vor Gott, auch tiefe 
Ehrfurcht vor der Majestät der Gesetz? und ihrer Handhaber einprägt, zu 
Zehen gewohnt sind, und wir gehen ihn, mit der ruhigen Bedachtsamkeit, 
und mit der festen unbeweglichen Zuversicht, die denen allezeit eigen ist, die 
sich von Leidenschaft und böser Absicht frey wissen, und es in ihrem Inner-
sten fühlen, daß sie n i ch t s als Wahrheit sagen, und l a u t e r Recht 
an ihrer Seite haben: Und von diesem guten Wege abzuweichen, hoffen 
wir nie in die Versuchung zu kommen. 

Und nun— Durchlauchtigster Herzog, Gnadigster Fürst 
und Herr! wie gute fromme Kinder, die ihr Herz dem beste», und liebe­
vollsten der Vater ausgeschüttet, ihre Leiden wahrhaft geschildert, die Ur-
fachen derselben richtig angegeben, und die sichern Mittel, ihnen abzuhelfen, 
vorgeschlagen haben, so harren auch wir auf einen Blick voll Huld und 
Gnade ,  de r  uns  von  de r  Höhe  he rab ,  an f  d i e  Go t t  s i e  gese tz t  ha t ,  E t *  
hörung, Hülfe und Beystand zusichere. 

V ie rhunde r t  a rbe i t same ,  red l i che ,  dem Va te r l ande  nü tz l i che  Bü r -
ger, zu denen sich bald alle gesellen werden, die in den andern Städten 
Kurlands sich mit uns in gleicher Lage befinden, heben in diesem Augen-
blick, vertrauungsvoll ihre Hände zu Höchstdenenselben auf. ö! der 
Abend Höchstdero theiiren Lebens —- er müsse ein langer segensvoller 
schöner Sommerabend seyn! — mach sich durch ein Werk ewig unvergeß-
lich, das in seinen auffallenden glückseligen Wirkungen, mit den Wer­
fen der weisesten und gütigsten Fürsten um den Preis streiten wird. 
Wen», die Sonne, wahrend eines langen heitern Tages, alles belebet, be« 
fruchtet, gestartet und erquicket hat, und das wohlthätige Gestirn nahet 
sich nun dein Rande des Horizontes, fo fendet es noch feine letzten Stra­
ten über die von Thau triefende weite Flache dahin, u»,d scheint sich alles 
des Segens, aller der Wonne noch zu freuen, wovon es der Schöpfer war. 

H Das 
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Das ist das Bild guter, Gott ahnlicher Fürsten. Dies ist das 

Bild der Freuden, die auch Ew. Hochfürstl. Durchlaucht erquicken wer-
den, wenn Sie einst, unter dem frohlockenden Danke unfrer Kinder, auf 
daö durch Höchstdieselben festgegründete Glück Ihrer freuen Bürger dahin 
schauen werden. 

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht und Devotion 

Civ. Hochfürstlichen Durchlaucht 
unterthänigstgehorsamste 

Repräsentanten 

Johann Adam Blase, Stadesäitmnann, 
Heinrich Adolph Etzel, 
Johann Friedrich Braunschweig, 
Ulrich Ewald Stegemann, 
Hermann Christoph Stieff, 
George Samnel Schmit, 
Andreas Christian Meerk, 
Friderich Wilhelm Jaeobi, 
Christian Reinboldt, 

im Namen der (amtlichen Bürgerschaft der Künstler 
und Gewerker zu Mitan. 

Prod. den 24 December 1790, 
Hochfürstl. Kauzeley. 


